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1 Vorbemerkung 

1.1 Lage des Plangebietes 

Das Plangebiet zählt zum Ortsteil Wiesenhagen, einem Angerdorf, das etwa 3 km 

südöstlich des Stadtkerns von Trebbin zwischen den Ortsteilen Klein-Schulzendorf 

und Wiesenhagen gelegen ist. Westlich von Wiesenhagen befindet sich bereits ein 

Gewerbegebiet (Bebauungsplan 1/91 „Gewerbegebiet I“ in der Gemarkung Klein 

Schulzendorf), das zu großen Teilen von Photovoltaikflächen eingenommen wird. 

Der neu aufzustellende Bebauungsplan grenzt unmittelbar westlich an dieses be-

stehende Gewerbegebiet an und erhält daher die Bezeichnung Bebauungsplan 

„Gewerbegebiet II“. Der Geltungsbereich erstreckt sich zwischen dem „Krüger-

weg“ und der „Hauptstraße“, die Klein Schulzendorf mit dem südlich gelegenen 

Wiesenhagen verbindet. Das Plangebiet wird bisher landwirtschaftlich genutzt.  

 

 

Der Geltungsbereich umfasst das Flurstück 34, Flur 8, Gemarkung Wiesenhagen 

sowie einen Teil der Verkehrsfläche des Krügerwegs (Flurstück 300/1, Flur 1, Ge-

markung Klein Schulzendorf).  

Die Abgrenzung des Geltungsbereichs ist der Abb. 2 zu entnehmen. Das Plange-

biet umfasst eine Größe von ca. 6,7 ha und wird derzeit landwirtschaftlich ge-

 

1 https://www.geoportal-trebbin.de/viewer2.php 

Abb. 1: Lage des Plangebiets1 
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nutzt. Im nördlichen Abschnitt befindet sich ein Grabenabschnitt mit der Bezeich-

nung „Quergraben“. Die Gewässerunterhaltung wird durch den Wasser- und Bo-

denverband Nuthe-Nieplitz wahrgenommen. Entlang des Plangebietes verlaufen, 

Straßen begleitend, Baumreihen. Das nähere Umfeld ist durch weitläufige Acker-

flächen und teilweise Waldbestände gekennzeichnet. Im Osten schließt das Plan-

gebiet an das bestehende Gewerbegebiet an. Die vorhandenen Gewerbeflächen 

werden als Lagerplätze, durch die Firma Bender Raumsysteme und als Auktions-

halle für den Landkreis Teltow-Fläming (Warenlager) sowie durch großflächige 

Solaranlagenfelder genutzt. 

 

 

1.2 Planungsanlass- und Erfordernis 

Anlass für die Aufstellung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet II“ ist die Ab-

sicht, im Bereich des Plangebietes ein Gewerbegebiet zu entwickeln, welches an 

das bereits bestehende „Gewerbegebiet I“ in Klein Schulzendorf westlich an-

schließt. Der gesamte Bereich liegt im Außenbereich der Stadt Trebbin. Daher ist 

die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich. 

Das bestehende Gewerbegebiet in Klein Schulzendorf verfügt bereits über eine 

leistungsfähige direkte Anbindung an die B 101. Über diese Anbindung soll auch 

das neu geplante Gewerbegebiet erschlossen werden. Das Plangebiet verfügt 

somit über eine hervorragende Erschließungsqualität und Belastungen bewohnter 

Ortslagen durch gewerblichen Verkehr können vermieden werden. 

 

2 https://bb-viewer.geobasis-bb.de/ 

Abb. 2: Plangebietsabgrenzung2  
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Die Städte und Gemeinden haben Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es 

für die Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung erforderlich ist.  

Mit dem Planverfahren soll auch der Nachweis erbracht werden, dass mit der 

beabsichtigten Entwicklung des Gebietes den Anforderungen des § 1 Abs. 5 und 

1a BauGB Rechnung getragen wird. Geeignete Festsetzungen sollen Art und Maß 

der künftigen Nutzung verbindlich regeln und eine dem vorhandenen baulichen 

Umfeld angepasste und geordnete städtebauliche Entwicklung gewährleisten. 

Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnahmen kompensieren den Eingriff in Natur und Land-

schaft und werden im weiteren Verfahren im Umweltbericht beschrieben. 

1.3 Ziel und Zweck der Planung  

Das Plangebiet soll als Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO entwickelt werden. Der 

Bebauungsplan soll als klassischer Angebotsbebauungsplan aufgestellt werden, 

der ein breites Nutzungsspektrum ermöglicht. Zulässig sind dort somit zukünftig 

Gewerbebetriebe aller Art, soweit sie nicht erheblich belästigend sind. Bestimmte 

Nutzungen sollen im Hinblick auf die angestrebte städtebauliche Qualität des Ge-

bietes und der vorgesehenen Ansiedlung insbesondere von produzierenden Be-

trieben und von Handwerksbetrieben ausgeschlossen werden: 

• Freiflächen-Photovoltaikanlagen 

• Lagerplätze 

• Anlagen zur Haltung, zur Schlachtung und zur Aufzucht von Tieren 

Ausgeschlossen werden sollen außerdem die in Gewerbegebieten ausnahmsweise 

zulässigen Nutzungen: 

• Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke 

• Vergnügungsstätten 

• Betriebswohnungen 

Der Krügerweg wird als Verkehrsfläche bestandgemäß in den Bebauungsplan 

übernommen. 

1.4 Landschaftsplanerischer Fachbeitrag / Grünordnungsplanung 

Die Bestandsaufnahme und Bewertung der Belange des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege sowie die zugehörige Konfliktdarstellung und Darstellung der 

erforderlichen Eingriffskompensation erfolgen in einem Grünordnungsplan. 

1.5 Umweltbericht 

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB wird eine Umweltprüfung durchgeführt. Die Umweltprü-

fung ist als gesonderter Bestandteil in der Begründung eingefügt und wird im wei-

teren Verfahren fortgeschrieben.  

1.6 Artenschutzbeitrag 

Für die Festsetzungen des Bebauungsplans ist nachzuweisen, dass das Vorhaben 

aus artenschutzrechtlicher Sicht zulässig ist. Im Rahmen eines Artenschutzfachbei-
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trags (ASB) ist deshalb zu prüfen, ob das Vorhaben mit den Vorschriften des Ar-

tenschutzrechtes (hier §§ 44, 45 BNatSchG) in Einklang steht.  

Die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG können 

zwar nicht bereits durch den Bebauungsplan, sondern erst durch die Umsetzung 

eines bauplanungsrechtlich zulässigen Vorhabens gefährdet sein. Allerdings sind 

Bauleitpläne, die rechtlich unüberwindlichen Hindernissen ausgesetzt sind, nicht 

realisierbar und daher nicht "erforderlich" i.S.d § 1 (3) BauGB und somit nichtig. 

Insoweit ist bereits im Bebauungsplanverfahren zu prüfen, ob die artenschutz-

rechtlichen Verbotsbestände des § 44 (1) BNatSchG einer Realisierung des Vorha-

bens entgegenstünden.  

Eine faunistische Erfassung (Trias Planungsgruppe 2023) liegt als Anlage zum Be-

bauungsplan bereits vor. 

1.7 Verfahrensübersicht 

Der Bebauungsplan wird im Normalverfahren mit Umweltprüfung aufgestellt.  

Nachfolgende Aufstellung wird im laufenden Verfahren fortgeschrieben. 

• In der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 16.05.2023 wurde 

die Aufstellung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet II“ der Stadt 

Trebbin beschlossen.  

• Die Bekanntmachung über den Beschluss des Bebauungsplanes erfolgte 

im Amtsblatt für die Stadt Trebbin am __.__.2023. 

• Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte in der Zeit vom 

__.__.2023 bis einschließlich __.__.2023. 

• Die frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange erfolgte ab 

dem __.__.2023 (Datum des Anschreibens) für einen Monat. Die Ergeb-

nisse des frühzeitigen Beteiligungsverfahrens wurden bei der Erstellung 

des Planentwurfs bzw. Ergänzung der Planunterlagen berücksichtigt. 

• In der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am __.__.____ wurde 

der Entwurf des Bebauungsplanes gebilligt und zur öffentlichen Ausle-

gung bestimmt.  

• Die Bekanntmachung über die Offenlage des Entwurfes des Bebauungs-

planes erfolgte im Amtsblatt Nr. __/_____ vom __.__.____. 

• Die förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte in der Zeit vom 

__.__.____ bis __.__.____ durch Auslage. 

• Die förmliche Beteiligung der Träger öffentlicher Belange erfolgte ab 

dem __.__.____ (Datum des Anschreibens) für einen Monat. 
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2 Übergeordnete Planungen 

Im Folgenden werden die wesentlichen Inhalte übergeordneter Planungen, die im 

Bebauungsplan zu berücksichtigen sind, wiedergegeben. 

2.1 Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion 2019 (LEP HR) 

Der LEP HR konkretisiert als überörtliche und zusammenfassende Planung die 

Grundsätze der Raumordnung des am 1. Februar 2008 in Kraft getretenen Lan-

desentwicklungsprogramms 2007 (LEPro 2007) und setzt einen Rahmen für die 

künftige räumliche Entwicklung in der Hauptstadtregion.  

Die Verordnung über den LEP HR wurde für Brandenburg am 13.05.2019 bekannt 

gemacht und ist am 01.07.2019 in Kraft getreten. Die mit dem LEP HR entwickel-

ten Ziele und Grundsätze sind für den Gesamtraum Berlin- Brandenburg verbind-

lich und werden anhand folgender Schwerpunktethemen differenziert betrachtet:  

• Hauptstadtregion   

• Wirtschaftliche Entwicklung, Gewerbe und großflächiger Einzelhandel    

• Zentrale Orte, Grundversorgung und Grundfunktionale Schwerpunkte  

• Kulturlandschaften und ländliche Räume  

• Siedlungsentwicklung  

• Kulturlandschaften und ländliche Räume Siedlungsentwicklung  

• Freiraumentwicklung   

• Verkehrs- und Infrastrukturentwicklung  

• Klima, Hochwasser und Energie  

• Interkommunale und regionale Kooperation  

Für eine solide strukturräumliche Gliederung des Landes wurden alle Brandenbur-

ger Gemeinden im Hinblick auf ihr siedlungsstrukturelles Gewicht, ihre Entwick-

lungsdynamik, ihre räumlich-funktionalen Verflechtungen zu Berlin und Potsdam 

sowie ihre lagepotenzialbedingten weiteren Entwicklungsaussichten bewertet.   

Der LEP HR trifft für die Stadt Trebbin und das Plangebiet gemäß Festlegungskarte 

keine Aussagen (siehe Abb. 3). 

Gemäß Grundsatz (G) 2.2 ist die Entwicklung von gewerblichen Bauflächen unter 

Berücksichtigung bzw. Beachtung der qualitativen Festlegungen zur Siedlungs- 

und Freiraumentwicklung in der gesamten Hauptstadtregion möglich. Ihre Ent-

wicklung soll bedarfsgerecht und unter Minimierung von Nutzungskonflikten an 

geeigneten Standorten erfolgen. 

In der Begründung des LEP HR zum Schwerpunktthema Wirtschaftliche Entwick-

lung/Gewerbe wird erläutert, dass für gewerbliche Entwicklungen Nachverdich-

tungspotenziale genutzt und verschiedene Funktionen (Arbeiten, Wohnen) räum-

lich einander zugeordnet werden sollen. Weiter wird ausgeführt, dass neben einer 

verkehrlich guten Anbindung eine möglichst geringe Inanspruchnahme neuer 

Flächen niedrige Infrastrukturkosten nach sich ziehen kann. 
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Die hier vorliegende Planung entspricht diesen Vorgaben: 

• Das Plangebiet ist durch eine Landwirtschaftsfläche mit geringem Ertrags-

potential gekennzeichnet und schließt direkt an eine bestehende Gewer-

befläche an. 

• Die verkehrliche Erschließung erfolgt über die B101 und ist somit sehr gut 

an das überörtliche Straßenverkehrsnetz angebunden.  

• Es gibt in der Umgebung des Plangebiets keine schutzbedürftigen Nutzun-

gen, so dass Nutzungskonflikte minimiert werden können bzw. nicht auf-

treten. 

Des Weiteren sind gemäß LEP HR, hier Z 5.2, neue Siedlungsflächen an vorhande-

ne Siedlungsgebiete anzuschließen. Die Vorhabenfläche grenzt direkt an ein be-

stehendes Gewerbegebiet an und eine Erschließungsstraße (Krügerweg) ist be-

reits vorhanden. Besondere Erfordernisse des Immissionsschutzes werden, insbe-

sondere durch die Randlage und Entfernung zu bestehenden Wohngebieten, 

durch das Vorhaben nicht ausgelöst. 

Die Planung steht den Zielen des LEP HR nicht entgegen.  

 

 

2.2 Regionalplan Havelland-Fläming 3.0 

Die Stadt Trebbin liegt im Bereich der Planungsregion Havelland-Fläming. In der 

Sitzung der Regionalversammlung am 18.11.2021 wurde der Entwurf des Regio-

nalplans Havelland-Fläming 3.0 gebilligt und die Durchführung des Beteiligungs-

verfahren beschlossen. Das öffentliche Beteiligungsverfahren endete am 09. Juni 

2022.  

 

3 LEP HR 2019 

Abb. 3:Auszug aus dem LEP HR mit Plangebiet3 

Plangebiet 
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Die Stadt Trebbin ist im Gesamtregionalplan als Grundfunktionaler Schwerpunkt 

festgelegt. Für das Plangebiet werden keine weiteren Aussagen getroffen. Der an 

das Plangebiet östlich angrenzende Solarpark ist als dieser in der Kartendarstel-

lung abgebildet, vgl. Abb. 4. 

 

 

2.3 Flächennutzungsplan 

Im seit September 2017 rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Trebbin 

ist das Plangebiets als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Die östlich an-

grenzenden Flächen sind als Gewerbeflächen abgebildet. Hierbei handelt es sich 

um einen Solarpark. Der Bebauungsplan kann aus der Darstellung des Flächennut-

zungsplans nicht entwickelt werden. Daher ist es erforderlich, den Flächennut-

zungsplan zu ändern.  

Die Änderung soll zeitlich parallel zum Bebauungsplan erfolgen (Parallelverfahren 

gemäß § 8 Abs. 3 BauGB). Das Plangebiet soll zukünftig, wie im Integriertes Stadt-

entwicklungskonzept vorgeschlagen, als Gewerbefläche dargestellt werden, siehe 

dazu auch Kapitel 2.4.1. 

 

Abb. 4: Auszug aus dem Regionalplan Havelland-Fläming 3.0 

Plangebiet 
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2.4 Stadtentwicklungskonzepte 

2.4.1 Integriertes Stadtentwicklungskonzept  

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Trebbin hat in ihrer Sitzung am 

08.03.2023 das Integrierte Stadtentwicklungskonzept der Stadt Trebbin (INSEK 

3035) mit Planungsstand Januar 2023 gemäß § 1 Absatz 6 Nr. 11 Baugesetzbuch 

(BauGB) beschlossen. 

Mit dem Ziel der bedarfsgerechten Entwicklung neuer Gewerbestandorte wurden 

im INSEK 2035 bestehende Gewerbeflächen ermittelt und potentielle Erweite-

rungsflächen herausgearbeitet. „Hinsichtlich der Maßnahmen und Handlungsan-

sätze im Wirtschafts- und Arbeitsmarktsektor kommt es daher vor allem darauf 

an, das vorhandene Potenzial zu nutzen und zu ergänzen.  Dabei sind die ansässi-

gen Gewerbe zu stärken und die Neuansiedlung von insbesondere produzierenden 

Gewerbebetrieben zu fördern.“ (INSEK 2035) 

Es sollen dabei vorhandene Gewerbegebiete nachverdichtet, ergänzt und eine 

gute Erreichbarkeit gegeben sein. Des Weiteren sollten diese lagetechnisch weni-

ger belastende Effekte auf die menschliche Gesundheit auslösen. 

„Als mögliches Potenzial für die Zukunft bieten sich die nachfolgenden Flächen G8 

und G9 an. Diese beiden Flächen befinden sich am vorhandenen Gewerbestandort 

in Klein Schulzendorf, der überwiegend durch Solarmodule bebaut ist. Durch die 

„Alte B101“ (Trebbiner Straße) sowie der vorhandenen inneren Erschließung (Krü-

gerweg) des vorhandenen Gewerbestandortes sind bereits beste Voraussetzungen 

für eine bedarfsgerechte Erweiterung gegeben. Darüber hinaus ist der Standort 

durch die direkte Auf- und Abfahrt der „neuen B101“ (östlich gelegen) und der 

Abb. 5: Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Trebbin 
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damit schnellen Verbindung (Erreichbarkeit) zur Autobahn A10 (ca. 15 min) ein 

entscheidender Faktor weitere Angebote für zukünftige Gewerbebetriebe voranzu-

treiben.“ (INSEK Stand 2023) 

 

 

 

 

Abb. 6: Dargestellte potentielle Erweiterungsflächen für Gewerbe (INSEK 2023) 

Abb. 7: Fläche G8 (INSEK 2023)  
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„Des Weiteren ist darauf zu achten, dass privilegierte Bauvorhaben im Außenbe-

reich auf Landwirtschaftsflächen nur auf solchen Flächen erfolgen, die über eine 

nicht landwirtschaftlich ausreichend nutzbare Bodenwertzahl und Bodenfrucht-

barkeit verfügen. Dieser Grundsatz ist allgemein nach dem Baugesetzbuch zu be-

rücksichtigen.“ (INSEK 2035)  

Der Kartendarstellung der Landesvermessung und Geobasisinformation Branden-

burg4 konnten, aufgrund durchgeführter Grabungen, Bodenschätzungswerte ent-

nommen werden. Bei der Plangebietsfläche handelt es sich um Ackerland mit 

sandigen (S) und teilweise anlehmig sandigen (SI) Böden. Die Bodenstufen (Zu-

standsstufen) liegen überwiegend bei 4 und teilweise 3. Die Bodenzahlen liegen 

zw. 22 und 34 und die Ackerzahlen zw. 20 und 32. Das landwirtschaftliche Er-

tragspotenzial der Böden ist dementsprechend als gering zu bewerten. 

 

 

Der Bebauungsplan „Gewerbegebiet II“ steht den Zielen des INSEK 2035 nicht 

entgegen und kann aus diesem entwickelt werden. 

 

 

4 https://bb-viewer.geobasis-bb.de/ 

5 ebenda 

Abb. 8: Boden- und Ackerzahlen im Plangebiet 5 
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2.4.2 Einzelhandelskonzept 

Für die Stadt Trebbin liegt ein Einzelhandelskonzept, mit Fokus auf die Nahversor-

gung für die Stadt Trebbin, aus dem Jahr 2021 vor. Dieses beinhaltet Empfehlun-

gen und Umsetzungsinstrumente für die kommunale Baugenehmigungspraxis und 

Bauleitplanung.  

Folgende übergeordnete Entwicklungsziele werden in der Stadt Trebbin ange-

strebt: 

1. Stärkung der Gesamtstadt: Sicherung und Stärkung des Einzelhandelsangebotes 

der Stadt Trebbin insbesondere im Bereich des grundfunktionalen Schwerpunkts.  

2. Städtebaulich-funktionale Stärkung der Zentren: Erhalt und Stärkung der zent-

ralen Versorgungsbereiche im Kontext ihrer jeweiligen Versorgungsfunktion bei 

gleichzeitiger Vermeidung schädlicher Auswirkungen auf die Nahversorgung.  

3. Sicherung und Stärkung der Nahversorgung: Sicherung, Stärkung und Ergänzung 

der Nahversorgungsangebote in der Kernstadt an städtebaulich integrierten 

Standorten, wobei schädliche Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsberei-

che vermieden werden sollen. Etablierung bzw. Sicherung einer ortsteilspezifisch 

angepassten Nahversorgung in kleineren Ortsteilen. 

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes werden im Einzelhandelskonzept 

keine Aussagen getroffen. Im geplanten Gewerbegebiet sind grundsätzlich keine 

Einzelhandelsbetriebe vorgesehen. Dementsprechend steht der Bebauungsplan 

den Zielen des Einzelhandelskonzeptes nicht entgegen. 

2.4.3 Lärmaktionsplan 

Für die Stadt Trebbin wurde im Jahr 2013 ein Lärmaktionsplan erarbeitet und von 

der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Eine Aktualisierung des Planes 

erfolgte im Jahr 2018. 

Grundlage für die Überarbeitung der Lärmaktionsplanung bilden die Lärmkartie-

rungen 2017 des Landes Brandenburg zum Straßennetz, des Eisenbahnbundesam-

tes zu Schienenwegen und des MLUL zum Fluglärm sowie die daraus resultierende 

Lärmbetroffenheit der kartierten Bereiche ab den Mittelungspegeln LDEN  55 

dB(A) oder LNIGHT  50 dB(A). 

Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind daher weitestgehend Maßnahmen, die als 

Querschnittsziele in den weiteren Planungen der Stadt Trebbin Berücksichtigung 

finden sollen.   

Kurz- und mittelfristige Maßnahmen  

• Fahrradstellplätze  

• Öffnung von Einbahnstraßen für Radfahrer  

• Attraktivitätssteigerung und regelmäßige Wartung der Geh- und Radwege  

• Fahrradservice am/im Bahnhof  
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• Tempo-30-Zonen (nachts für die Ortslagen der B246)  

• Angebotsstreifen für Radfahrer  

• Förderung der Elektromobilität / Wasserstofftechnik  

• Aufbesserung der städtischen Erholungsflächen  

• Verbesserung des Lärmschutzes  

Langfristige Maßnahmen  

• Schwerlasttransporte aus der Stadt  

• Radwegeverbindungen zu/mit allen Ortsteilen  

• Verbesserung der Bahnverbindungen nach Berlin und Potsdam  

• Bauliche Änderungen an der Straßenoberfläche  

Der Bebauungsplan steht nicht im Konflikt mit den oben genannten Maßnahmen. 

Durch die Lage des Plangebietes am Ortsrand, können Verkehrsströme durch den 

Gewerbebetrieb innerhalb der Stadt bzw. Ortslagen, vermieden werden. 

2.5  Benachbarte Bebauungspläne 

Im Ortsteil Klein Schulzendorf, welcher direkt an das Plangebiet angrenzt, wurden 

bisher fünf Bebauungspläne aufgestellt und eine Klarstellungs- und Ergänzungs-

satzung beschlossen, vgl. Abb. 9. 

1. B-Plan Wohnbebauung Trebbiner Straße 

2. B-Plan Nr. 1/91 Gewerbegebiet I 

3. B-Plan Nr. 2/92 Allgemeines Wohngebiet 

4. B-Plan Nr. 2/92 - 1. Änderung 

5. B-Plan Nr. 2/92 - 2. Vereinfachte Änderung 

6. Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Klein Schulzendorf - Teil 7 

 

 

6 https://www.geoportal-trebbin.de/viewer2.php 

Abb. 9: Darstellung der umgebenen Bebauungspläne mit Plangebiet6 

https://www.geoportal-trebbin.de/viewer2.php
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Direkt an das Plangebiet angrenzend befindet sich der Bebauungsplan Nr. 1/ 91 

„Gewerbegebiet I“. Der Bebauungsplan ist seit dem 21.09.1992 rechtskräftig und 

ist bereits baulich ausgeschöpft. Hier befinden sich eine Buchhandlung (Buchpark 

GmbH), größere Flächen für Photovoltaik- und Versorgungsanlagen. Die Flächen 

werden zudem als Lagerplätze, durch die Firma Bender Raumsysteme und als 

Auktionshalle für den Landkreis Teltow-Fläming (Warenlager), genutzt. Im Bebau-

ungsplan festgesetzt wurden im Wesentlichen ein eingeschränktes Gewerbege-

biet in offener Bauweise mit II bis III Vollgeschossen. Innerhalb des Gewerbege-

bietes und am Plangebietsrand wurden teilweise Erschließungsstraßen mit Lei-

tungsrechten eingetragen. Im nördlichen Abschnitt befinden sich zudem Anpflanz-

flächen. Der „Krügerweg“ ist bereits Bestandteil dieses Bebauungsplanes und 

wurde in der Sitzung der Stadtverordneten am 28.09.2011 als öffentliche Ver-

kehrsfläche gewidmet. Die Straße wird im Zuge der Bebauungsplanaufstellung des 

„Gewerbegebietes II“ in den Geltungsbereich mit einbezogen.  

2.6 Schutzausweisungen 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine ausgewiesenen Naturschutzgebie-

te. 

Weiter westlich des Plangebietes befinden sich folgenden Schutzgebiete: 

• Landschaftsschutzgebiet „Nuthetal - Beelitzer Sander“ 

• Naturpark "Nuthe - Nieplitz" 

 

 

Eine Betroffenheit des Landschaftsschutzgebietes und des Naturparkes ergeben 

sich durch die Planung nicht. 

 

7 https://www.geoportal-trebbin.de/viewer2.php 

Abb. 10: Lage der Schutzgebiete zum Plangebiet7 

https://www.geoportal-trebbin.de/viewer2.php
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Wasserschutzgebiete IIIB (IV) 

Das Plangebiet befindet sich im Wasserschutzgebiet der Zone III B. „Zur Sicherung 

der Trinkwasserqualität befinden sich um die Wasserwerke Trebbin, Thyrow und 

Glau Wasserschutzgebiete – das Wasserschutzgebiet Trebbin Sportfeldstraße, das 

WSG Thyrow und das WSG Glau.“ (FNP Trebbin) 

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes wurde im Rahmen des Land-

schaftsplanes (Entwurf 1999) für das Schutzgut Wasser folgenden Aussagen ge-

troffen: 

Oberflächengewässer 

 Fließgewässer sonstige 

Empfindlichkeit des Grundwassers gegenüber flächenhaft eindringenden Schadstoffen 

Grundwasser nicht geschützt; ungespanntes Grundwasser in lockerem Bodensubstrat 

(Anteil bindiger Bildungen in der Versickerungszone < 20 %, Grundwasserflurabstand < 2 

m bis 10 m, ungespannt) 

keine Gefährdung des Grundwassers; (Anteil bindiger Bildungen in der Versickerungszone 

> 80 % und Grundwasserflurabstand > 5 m, gespannt sowie Anteil bindiger Bildungen in 

der Versickerungszone 20 % bis 80 %, Grundwasserflurabstand > 10 m, ungespannt)  

Flächen mit wasserrechtlicher Festsetzung 

Trinkwasserschutzzone III B 

Beeinträchtigungen / Gefährdungen 

Gefährdung durch Eintrag bedenklicher Stoffe in Bereiche mit sehr geringem Geschützheitsgrad des 

Grundwassers 

 Einsatz von Dünger und Pestiziden auf Ackerstandorten  

 

 

8 http://www.stadt-trebbin.de/ris/instanz_1/belege/csb48__13_el_m_15_bv15_2017_4.pdf 

Abb. 11: Lage im Wasserschutzgebiet8 
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2.7 Denkmalschutz 

Im Plangebiet befinden sich keine Bau- und Bodendenkmale. 

In einem geringen Abstand zum Plangebiet befindet sich das Bodendenkmal mit 

der Nr. 130575 in der Gemarkung Kliestow, Flur 3 und der Bezeichnung „Siedlung 

Ur- und Frühgeschichte“, vgl. Abb. 12. 

 

 

2.8 Hochwassergefährdung 

Das Plangebiet liegt nicht im Bereich von Hochwasserrisiko oder Überschwem-

mungsgebieten.9 

2.9 Kampfmittel und Altlasten 

Im Plangebiet befinden sich keine Altlasten oder Kampfmittel belasteten Bereiche.10 

2.10 Baumschutzverordnung 

Für den Bebauungsplan gilt die Baumschutzsatzung der Stadt Trebbin mit Stand 

vom 07.12.2016.Im Bereich des Plangebietes verlaufen straßenbegleitend zum 

Krügerweg eine Baumreihe in Form von 35 Ahornbäumen mit einem Stammum-

fang von mehr als 60 cm. Diese sind gemäß § 29 BNatSchG als auch gemäß § 2 der 

Baumschutzsatzung der Stadt Trebbin geschützt. 

 

 

9https://apw.brandenburg.de/LFUBRB.aspx?th=WRRL_1_1_RW|WRRL_1_1_LW&feature=showNodesInTree|

[[239.336],true 

10 https://geoportal.teltow-

flaeming.de/geoportalviewer/synserver?project=Umwelt_Extern&stateID=822d38ba-6771-4e6d-a112-

99407adb261e&language=de&client=core 

Abb. 12: Bodendenkmale in der Nähe zum Plangebiet 



Stadt Trebbin, Bebauungsplan „Gewerbegebiet II“ Orts-
teil Wiesenhagen/ Klein Schulzendorf 
Vorentwurf 

   

 

 Seite 20 von 71 

3 Festsetzungen 

3.1 Zeichnerische Festsetzungen 

Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Im Plangebiet werden Flächen für ein Gewerbegebiet (GE) gemäß § 8 BauNVO 

festgesetzt. Die Textfestsetzungen Nr. 1.1 bis 1.6 definieren die für das Gewerbe-

gebiet zulässigen, ausnahmsweise zulässigen und unzulässigen Nutzungen. 

Das Maß der baulichen Nutzung wird gemäß § 16 BauNVO mit einer Grundflä-

chenzahl (GRZ) von 0,8 festgesetzt. Diese GRZ ermöglicht eine flexible Ausnutzung 

des Grundstücks entsprechend den Anforderungen gewerblicher Betriebe. Der 

Orientierungswert des § 17 BauNVO für die GRZ in Gewerbegebieten wird einge-

halten. Die Gebäudehöhe wird im Plangebiet mit 15 m über dem festgesetzten 

Höhenbezugspunkt festgelegt. 

Damit wird der Vorgabe des § 16 Abs. 3 BauNVO entsprochen. Danach sind im 

Bebauungsplan stets die Grundflächenzahl oder die Größe der Grundflächen der 

baulichen Anlagen sowie die Zahl der Vollgeschosse oder die Höhe baulicher An-

lagen festzusetzen. Gleichzeitig sind diese beiden Festsetzungen zur Bestimmung 

des Maßes der Nutzung ausreichend. Die Festsetzung einer Anzahl von Vollge-

schossen (Z) oder einer Geschossflächenzahl (GFZ) ist in einem Gewerbegebiet 

nicht zielführend, weil oftmals Gebäude entstehen, die entweder keine oder sehr 

hohe Geschosse aufweisen.  

Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

Es wird mittels Baugrenzen eine zusammenhängende überbaubare Grundstücks-

fläche festgesetzt, damit die Gebäude den Anforderungen der anzusiedelnden 

Betriebe entsprechend angeordnet bzw. das Gebiet im Bedarfsfall flexibel parzel-

liert werden kann.  Die Baugrenze hält Abstände von 8 m zur westlichen und Plan-

gebietsgrenze ein, der Abstand zur südlichen Plangebietsgrenze beträgt 13 m. 

Damit bleibt genügend Fläche für eine Eingrünung der Bebauung.  

Stellplätze und Nebenanlagen sowie Zuwegungen und Zufahrten sind außerhalb 

der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. 

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

Die äußere Erschließung des Gewerbegebietes soll über die öffentliche Straße 

„Krügerweg“ erfolgen. Am Krügerweg sind vier Zufahrtsmöglichkeiten in das Ge-

werbegebiet festgesetzt, die einen Abstand von etwa 100 Meter zueinander auf-

weisen. Die Lage dieser Zufahrten wird im Bebauungsplan vorgegeben, ihre Breite 

beträgt jeweils 10 m.  Mit dieser Breite kann der Abbiegevorgang für bspw. Sattel-

züge im Plangebiet gewährleistet werden. Die aktuelle Fahrbahnbreite des Krü-

gerweges beträgt ca. 4,80 m, allerdings ist diese Straße bisher nicht vollständig 

ausgebaut. Die Verkehrsfläche, die im benachbarten B-Plan Nr. 1/91 festgesetzt 

ist, weist eine Breite von rund 11 m auf, so dass die planungsrechtlichen Voraus-



Stadt Trebbin, Bebauungsplan „Gewerbegebiet II“ Orts-
teil Wiesenhagen/ Klein Schulzendorf 
Vorentwurf 

   

 

 Seite 21 von 71 

setzungen vorliegen, den Krügerweg ggf. auszubauen. Entsprechende Abstim-

mungen erfolgen im Zuge des weiteren Verfahrens. 

Entlang dem Krügerweg an dessen Westseite befindet sich eine Baumreihe. Hier-

bei handelt es sich um Ahornbäume mittleren Alters (zw. ca. 40 und 55 Jahre). 

Diese wurden im Zeitraum zw. 2000 bis 2005 entlang des Krügerweges gepflanzt. 

Zur Herstellung der Zufahrten in das Gewerbegebiet ist jeweils die Fällung eines 

Baumes erforderlich. Dies ist unvermeidlich, da die Baumabstände zueinander nur 

ca. 10 m betragen und eine Durchfahrt für bspw. Sattelzüge, LKWs oder die Müll-

abfuhr unter Berücksichtigung der erforderlichen Schleppkurven ansonsten nicht 

möglich wäre. Die Zufahrten sind so festgesetzt, dass ein Abstand von mindestens 

3 Metern zu den benachbarten Bäumen eingehalten wird. 

Da es sich um Baumreihen handelt, sind diese gemäß § 29 BNatschG geschützt 

und eine entsprechende Ausnahme Genehmigung im Rahmen des Bauantragsver-

fahrens zu stellen. Es sind entsprechende Ersatzpflanzungen gemäß Baumschutz-

satzung der Stadt Trebbin vorzunehmen. 

Weitere Zufahrten im Bereich der Hauptstraße werden ausgeschlossen.  

Auf die Festsetzung von Verkehrsflächen innerhalb des Geltungsbereichs wird 

verzichtet, damit keine Einschränkungen im Hinblick auf eine spätere Parzellie-

rung bestehen. Erfahrungen aus anderen Gewerbegebietsentwicklungen haben 

gezeigt, dass oftmals die Gesamtfläche durch einen Gewerbetreibenden genutzt 

wurde und eine festgesetzte interne öffentliche Erschließung daher entbehrlich 

bzw. sogar hinderlich war. Gleichzeitig ermöglichen die vier festgesetzten Grund-

stückszufahrten auch eine kleinteilige Parzellierung.  Sollte das Plangebiet kleintei-

lig parzelliert werden, kann die interne Grundstückserschließung auf privatrechtli-

cher Basis mittels Grunddienstbarkeiten gesichert werden.  

Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

Im Plangebiet werden private Grünflächen entlang der „Hauptstraße“ sowie im 

Süden und des „Krügerweges“ festgesetzt, um den Gewerbestandort in Richtung 

dieser Straße einzugrünen. Es wird zudem eine überlagernde Festsetzung zur Be-

pflanzung der südlichen Grünfläche im Bebauungsplan aufgenommen (vgl. Fest-

setzung Nr. 5).   

Der nördlich gelegen „Quergraben“ bleibt erhalten und wird ebenfalls als Grünflä-

che festgesetzt. In diesem Bereich sind regelmäßig Gewässerunterhaltungsarbei-

ten am Graben durchzuführen. Dementsprechend wurde eine Festsetzung in den 

Bebauungsplan aufgenommen, welche eine Unterhaltung des Grabens durch den 

Wasser- und Bodenverband „Nuthe-Nieplitz“ sichert. 

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft 

Entlang der südlichen Plangebietsgrenze sind Flächen zum Schutz, zur Pflege und 

zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft überlagernd mit der Grünfläche 
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festgesetzt. Sie hat eine Breite von 10 m. Innerhalb dieser Flächen sind Anpflan-

zungen von Bäumen und Sträuchern vorgesehen, um das Plangebiet einzugrünen, 

siehe Textfestsetzung Nr. 5. 

3.2  Textliche Festsetzungen 

3.2.1 Art der baulichen Nutzung 

1.1  Im Gewerbegebiet sind zulässig: Gewerbebetriebe aller Art, öffentliche 

 Betriebe, Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, Tankstellen sowie 

 Anlagen für sportliche Zwecke.  

 Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 8 Abs. 2 BauNVO 

Erläuterung 

Die Festsetzung entspricht weitgehend der Regelung des § 8 BauNVO zu Gewer-

begebieten. Im Plangebiet soll grundsätzlich ein breites Spektrum an gewerbli-

chen Nutzungen ermöglicht werden. Allerdings werden bestimmte Nutzungen 

ausgeschlossen.  

1.2  Lagerplätze sind unzulässig. 

  Rechtsgrundlage: § 1 Abs. 5 BauNVO 

Erläuterung 

Lagerplätze werden ausgeschlossen, weil diese eine flächenintensive Nutzungen 

mit einer geringen Arbeitsplatzdichte darstellen. Die Flächen im Gewerbegebiet 

sollen vorwiegend für Produktions- und Handwerksbetriebe zur Verfügung stehen 

und auch deshalb von Lagernutzungen freigehalten werden. 

Der Ausschluss betrifft nur selbständige Lagerplätze. Lagerplätze, die Bestandteil 

eines Betriebsgeländes sind, das ansonsten anderen gewerblichen Zwecken dient, 

bleiben zulässig. 

1.3 Anlagen zur Haltung, zur Schlachtung und zur Aufzucht von Tieren sind 

unzulässig. 

 Rechtsgrundlage: § 1 Abs. 9 BauNVO 

Erläuterung 

Anlagen zur Haltung, Aufzucht und Schlachtung von Tieren werden ausgeschlos-

sen, weil diese Nutzungen nicht der hier angestrebten Gebietscharakteristik ent-

sprechen. Von diesen Anlagen gehen potenziell Geruchsbelästigungen aus, poten-

ziell konfliktträchtig sind zudem die erforderlichen An- und Abtransporte von le-

benden oder toten Tieren. Entsprechende Anlagen sind daher geeignet, das Ge-

biet für andere gewerbliche Nutzungen – produzierende Betriebe oder Hand-

werksbetriebe – unattraktiv zu machen bzw. die Qualität des Standortes von 

vornherein zu beeinträchtigen. Hinzu kommt, dass entsprechende Betriebe aus 

seuchenhygienischen Gründen vielfach besondere Anforderungen an die Umge-
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bung haben, was eine Nachbarschaft zu anderen gewerblichen Nutzungen prob-

lematisch macht 

1.4 Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebs-

inhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm 

gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind, können 

ausnahmsweise zugelassen werden. 

 Rechtsgrundlage: § 8 Abs. 3 BauNVO 

Erläuterung 

Diese Festsetzung hat lediglich klarstellenden Charakter. Sie entspricht inhaltlich 

der Regelung des § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO. Betriebswohnungen sind konzeptionell 

nicht vorgesehen. Sie sollen im Einzelfall zugelassen werden können, sofern sich 

seitens der gewerblichen Nutzung ein entsprechender Bedarf ergibt.  

1.5  Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke so

 wie Vergnügungsstätten werden nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 

 Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 1 Abs. 6 BauNVO 

Erläuterung 

Die übrigen Nutzungen, die gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 2 und 3 in Gewerbegebieten 

ausnahmsweise zulässig sind, werden nicht Bestandteil des Bebauungsplans.  

Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke werden zum 

einen aufgrund der dezentralen Lage des Gebiets ausgeschlossen. Entsprechende 

Nutzungen sollten Wohnsiedlungsbereichen zugeordnet sein oder zumindest in 

der Nähe von Wohnsiedlungsbereichen liegen. Dies ist hier nicht der Fall. Auf-

grund der separaten Lage des Gebiets ist auch nicht zu erwarten, dass für diese 

Nutzungen ein Bedarf entstehen könnte. Zudem können diese Nutzungen (insbe-

sondere Anlagen für gesundheitliche Zwecke) ihrerseits ein Schutzbedürfnis aus-

lösen, was wiederum die Nutzbarkeit des Gebietes für klassische gewerbliche 

Nutzungen einschränken würde. 

Aus ähnlichen Überlegungen heraus werden Vergnügungsstätten ausgeschossen. 

Auch diese sollten zumindest in einem städtebaulichen Zusammenhang zu Sied-

lungsflächen angeordnet sein, sofern es sich nicht um sehr große Anlagen mit 

einem besonders hohen Störgrad handelt. Die Ansiedlung solcher Nutzungen wie 

Großdiskotheken oder großen Festhallen entspricht wiederum nicht den städte-

baulichen Zielen der Stadt, weil dann für klassische gewerbliche Nutzungen oder 

Handwerksbetriebe kaum noch Raum bliebe. 

1.6  Im Gewerbegebiet sind Freiflächen Photovoltaikanlagen unzulässig. Anla-

gen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie in, an oder auf Dach- und Au-

ßenwandflächen sind zulässig. 

 Rechtsgrundlagen: § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB 
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Erläuterung 

Unmittelbar angrenzend an das Plangebiet befinden sich bereits flächenhafte 

Photovoltaikanlagen (PV- Anlagen) im Gewerbegebiet. Eine weitere flächenhafte 

Ausweisung von PV-Anlagenflächen ist im Gewebegebiet nicht gewünscht, da 

dieses für produzierende und weiterverarbeitende Gewerbe sowie Handwerks- 

und Dienstleistungsbetriebe zur Verfügung stehen soll. 

3.2.2 Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche 

2.  Im Gewerbegebiet sind Stellplätze gemäß § 12 BauNVO, Nebenanlagen 

gemäß § 14 BauNVO sowie Zufahrten und Wege auch außerhalb der 

überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

 Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 2 u. 4 BauGB, § 12 und § 14 Abs. 1  

 BauNVO. 

Erläuterung 

Gemäß § 23 Abs. 5 BauNVO können Nebenanlagen außerhalb der überbaubaren 

Grundstücksfläche zugelassen werden. Allerdings ist diese Regelung eine Ermes-

sensentscheidung der Baugenehmigungsbehörde. Aus Gründen der Flexibilität ist 

es jedoch erforderlich, Nebenanlagen und Stellplätze außerhalb der überbaubaren 

Grundstücksflächen anordnen zu können. 

3.2.3 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 

3. Die private Grünfläche darf im Bereich des "Quergrabens" zur Gewässerun-

terhaltung durch den Wasser- und Bodenverband "Nuthe-Nieplitz" befah-

ren werden. 

 Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 15 i.V.m Nr. 21 BauGB 

Erläuterung 

Mit dieser Festsetzung wird dem Wasser- und Bodenverband "Nuthe-Nieplitz" ein 

Geh- und Fahrrecht zur Unterhaltung des Grabenabschnittes „Quergraben“ einge-

räumt. Der Grabenabschnitt wird regelmäßig durch den Verband befahren und 

oberhalb der Böschungskante gemäht. 

3.2.4 Erhaltung Bäume 

4. Die auf der Verkehrsfläche "Krügerweg" vorhandenen Baumbestände sind 

zu erhalten. Hiervon ausgenommen sind die Baumbestände im Bereich der 

Ein- und Ausfahrten. 

 Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB 

Erläuterung 

Im Verlauf des Krügerweges befindet sich eine Ahornbaumreihe, welche erhalten 

werden soll. Aufgrund notweniger Zufahrten zum Gewerbegebiet, können jedoch 

nicht alle Bäume erhalten werden. Im Plangebiet sind insgesamt vier Zufahrts-

möglichkeiten dargestellt, die jeweils 10 m breit sind. Je nach der letztlich erfor-
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derlichen Anzahl an Zufahrten sind in diesem Zuge Baumfällungen notwendig, um 

die notwendigen Kurvenradien (Schleppkurven) für bspw. LKW einzuhalten und 

eine ausreichende Durchfahrtsbreite zu gewährleisten. Für die notwendigen 

Baumfällungen ist ein Antrag für eine Ausnahmegenehmigung, im Rahmen des 

Baugenehmigungsverfahrens, zu stellen. Die Bäume sind entsprechend der Baum-

schutzsatzung der Stadt Trebbin auszugleichen. 

3.2.5 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 

Landschaft 

5. Auf den in der Planzeichnung festgesetzten Flächen zum Schutz, zur Pflege 

und zur Entwicklung von Natur und Landschaft mit der Bezeichnung SPE 

sind flächige Anpflanzungen von Laubgehölzen mit mindestens 1 Baum je 

100 m² Fläche aus der Pflanzliste 1 und mindestens 1 Strauch je 1,5 m² 

Fläche aus der Pflanzliste 2 anzulegen.  

 Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 a BauGB 

Erläuterung 

Die Fläche Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 

Landschaft ist entlang der Plangebietsgrenze festgesetzt. Geplant ist hier eine 

flächige Gehölzpflanzung mit Bäumen und Sträuchern. Der Pflanzstreifen ist 10 m 

breit und umfasst eine Fläche von rund 550 m². Mit dieser Pflanzfläche soll das 

Plangebiet nach Süden weiter eingegrünt werden, darüber hinaus hat sie das Ziel, 

hochwertige Lebensräume für zahlreiche Arten zu schaffen, Lebensräume mitei-

nander zu vernetzen, die Erosionswirkungen durch Wind zu vermindern (Hecken) 

sowie das Landschaftsbild zu gliedern und aufzuwerten. Die Festsetzung dient 

dem Ausgleich von Eingriffen in den Naturhaushalt. 

Es soll eine Durchmischung heimischer Pflanzenarten und eine hochwertige 

Pflanzqualität der Ausgleichsmaßnahme gewährleistet werden. Ziel ist es eine 

Baum- und Strauchheckenstruktur herzustellen. Dies gewährleistet eine ausrei-

chende Dichte und Verbuschung. 

3.2.6 Insektenfreundliche Beleuchtung 

6. Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen nachtaktiver Insekten sind für die 

Außenbeleuchtung ausschließlich Leuchtmittel mit einer Farbtemperatur 

von 3.000 bis zu 4.000 Kelvin (warmweiße Lichtfarbe) zulässig - unter Ver-

wendung vollständig gekapselter Leuchtengehäuse, die kein Licht nach 

oben emittieren. 

 Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

Erläuterung 

Aus Gründen des Insektenschutzes wird festgesetzt, dass für die Außenbeleuch-

tung im Gewebegebiet ausschließlich Leuchtmittel mit einer Farbtemperatur von 

3.000 (warmweiße Lichtfarbe) bis zu 4.000 Kelvin unter Verwendung vollständig 
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gekapselter Leuchtengehäuse, die kein Licht nach oben emittieren, zulässig sind. 

Diese Festsetzung gilt auch für die Außenbeleuchtung der Freiflächen und Gebäu-

de.   

3.2.7 Außerkrafttreten 

7. Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes treten die Festsetzungen des 

 am 21.09.1992 in Kraft getretenen Bebauungsplanes Nr. 1/ 91 „Gewerbe

 gebiet I“ (bekannt gemacht im  Amtsblatt der Stadt Trebbin, vom 

 __.__.____, Nr. __/_____) außer Kraft. 

Erläuterung 

Aufgrund der Überschneidung der beiden Bebauungspläne Nr. 1/91 „Gewerbege-

biet I“ und Bebauungsplan „Gewerbegebiet II“, im Bereich der gemeinsamen Er-

schließungsstraße „Krügerweg“, treten die Festsetzungen des alten Bebauungs-

planes außer Kraft.  

3.3 Pflanzlisten 

Für Anpflanzungen im Plangebiet wird die Verwendung von Arten empfohlen, die 

in der nachfolgenden Pflanzliste aufgeführt sind. Dies soll dazu beitragen, dass für 

die Bereiche innerhalb des Plangebietes, die bepflanzt und damit ökologisch auf-

gewertet werden sollen, ausschließlich heimische Gehölzarten verwendet wer-

den. Heimische Gehölze bieten im Vergleich zu nicht heimischen Arten mehr Le-

bensraum und Nahrung für Vögel und Insekten.  

Die Pflanzliste ist auch auf die Planzeichnung aufgedruckt.  

Pflanzqualitäten: 

Bäume: Hochstamm oder Stammbusch, 2-3 x verpflanzt, Stammumfang 14-16 cm, 

Sträucher: verpflanzt, 100-150 cm hoch 

Pflanzliste 1 - Bäume 

Acer campestre  Feld-Ahorn 

Carpinus betulus  Hainbuche 

Crataegus monogyna  Eingriffliger Weißdorn 

Crataegus oxyacantha  Zweigriffliger Weißdorn 

Malus sylvestris  Wild-Apfel 

Prunus avium   Vogel-Kirsche 

Prunus padus   Trauben-Kirsche 

Pyrus pyraster   Wild-Birne 

Sorbus aucuparia  Eberesche 

Tilia cordata   Winterlinde 

Ulmus laevis   Flatterulme 
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Pflanzliste 2 - Sträucher 

Cornus sanguinea  Bluthartriegel 

Corylus avellana  Hasel 

Cytisus scoparius Besenginster 

Prunus spinosa   Schlehe 

Rhamnus cathartica  Kreuzdorn 

Rosa canina   Hundsrose 

Rosa rubiginosa  Weinrose 

Salix purpurea   Purpurweide 

Salix triandra   Mandelweide 

Viburnum opulus  Gemeiner Schneeball 

3.4 Nachrichtliche Übernahme 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet II" liegt vollständig in 

der Trinkwasserschutzzone IIIB des festgesetzten Wasserschutzgebietes Trebbin 

"Sportfeldstraße". 

3.5 Hinweise 

Hinweis zu Bodendenkmalen 

Sollten bei Erdarbeiten Bodendenkmale, z.B. Steinsetzungen, Mauerwerk, Erdver-

färbungen, Holzpfähle oder -bohlen, Scherben, Stein- oder Metallgegenstände, 

Knochen o.a., entdeckt werden, sind diese unverzüglich der Unteren Denkmal-

schutzbehörde und dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und 

Archäologischen Landesmuseum anzuzeigen (§ 11 Abs. 1 u. 2 BbgDSchG). Die auf-

gefundenen Bodendenkmale und die Entdeckungsstätte sind mindestens bis zum 

Ablauf einer Woche nach der Anzeige, auf Verlangen der Denkmalschutzbehörde 

ggf. auch darüber hinaus, in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigne-

ter Weise vor Gefahren für die Erhaltung zu schützen (§ 11 Abs. 3 BbgDSchG). 

Archäologische Funde sind dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege 

und Archäologischen Landesmuseum zu übergeben (§11 Abs. 4 und § 12 BbgD-

SchG). 
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4  Umweltbericht 

4.1 Einleitung 

Nach § 2 Abs. 4 BauGB ist bei der Aufstellung von Bauleitplänen für die Belange 

des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umweltprüfung 

durchzuführen. Die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen sind in 

einem Umweltbericht zu beschreiben und zu bewerten. Dieser Umweltbericht soll 

Dritten die Beurteilung ermöglichen, ob und in welchem Umfang sie von den 

Umweltauswirkungen der Festsetzungen des Bebauungsplans betroffen werden 

können. Er ist entsprechend der Anlage 1 des BauGB gegliedert. Das Ergebnis der 

Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen. Die Gliederung des Um-

weltberichts entspricht den Vorgaben der Anlage 1 des BauGB. Der Umweltbe-

richt wird im Laufe des Verfahrens fortgeschrieben und ergänzt. 

4.2 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele  

4.2.1 Ziele und Inhalte des Bebauungsplanes 

Ziel und Zweck des B-Plans, ist die Errichtung eines Gewerbegebietes (siehe Kapi-

tel 1.2 und 1.3). Hierfür sollen die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen ge-

schaffen werden.  

Der Bebauungsplan sieht folgende Festsetzungen vor: 

• Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO  

• Private Grünfläche gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB 

→ Überlagernd als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Natur und Landschaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB 

• Öffentliche Verkehrsfläche gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB (bereits vor-

handen) 

Umfang des Vorhabens 

Geplante Nut-
zung 

Flächengröße 
(m²) 

bebaubar in 
% 

Gesamte, max. 
überbaubare 

Fläche (m²)  

Verbleibende  
unversiegelte  
Flächen (m²) 

Gewerbe            57.946  80%                 46.357                   11.589  

Grünfläche 6.776  0%                          -    6.776 

davon SPE                  550  0%                          -                          550  

vorhandene öf-
fentliche Ver-
kehrsfläche mit 
Grünstreifen und 
Baumbestand               2.045  -                          -                              -    

Summe            67.317                    46.357                  18.365 

 Tab. 1: Geplante Nutzungen und Flächengrößen 
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4.2.2 Inanspruchnahme von Grund und Boden 

Aus der Tabelle 1 ergibt sich, dass nach den Festsetzungen des Bebauungsplans 

bis zu 4,63 ha Fläche neu versiegelt werden könnten. In diesem Umfang wird 

Grund und Boden in Anspruch genommen. 

4.3 Relevante Ziele des Umweltberichtes aus einschlägigen Fachgesetzen und 

Fachplänen 

Im Folgenden werden die wesentlichen Inhalte übergeordneter Planungen, die im 

Bebauungsplan zu berücksichtigen sind, wiedergegeben. 

4.3.1 Fachgesetze  

Rechtliche Grundlagen 
und Ziele 
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Baugesetzbuch (BauGB) 
§ 1 a Abs. 2 BauGB: spar-
samer Umgang mit 
Grund und Boden 

       

BauGB: § 1 Abs. 6 Nr. 7 
BauGB: Schutzgüter, die 
im Rahmen der Umwelt-
prüfung zu betrachten 
sind 

       

Bundesnaturschutzge-
setz (BNatSchG) § 18: 
Vermeidung, Ausgleich 
und Ersatz im Sinne der 
naturschutzrechtlichen 
Eingriffsregelung 

       

BNatSchG § 30: gesetzli-
cher Biotopschutz 

       

BNatSchG § 44: Schutz 
für die besonders und 
streng geschützten Arten 
aus nationalen und euro-
päischen Verordnungen 
und Richtlinien (Europäi-
sche Artenschutzverord-
nung, Fauna-Flora-
Habitat-Richtlinie, Euro-
päische Vogelschutz-
Richtlinie) 
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Rechtliche Grundlagen 
und Ziele 
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Bundes-
Bodenschutzgesetz 
(BBodSchG) § 1: nachhal-
tig die Funktionen des 
Bodens zu sichern oder 
wiederherzustellen 

       

Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) § § 55 Abs. 2: 
Demnach ist unbelaste-
tes Niederschlagswasser 
vor Ort zu versickern, 
soweit andere Belange 
dem nicht entgegenste-
hen. 

       

Bundes-
Immissionsschutzgesetz 
(BImSchG) § 1: Schutz 
vor schädlichen Umwelt-
einwirkungen und dem 
Entstehen schädlicher 
Umwelteinwirkungen 
vorzubeugen. 

       

Brandenburgisches Na-
turschutzausführungsge-
setz (BbgNatSchAG)  

§ 18: Schutz bestimmter 
Biotope 

       

Brandenburgisches Was-
sergesetz (BbgWG)  

§ 54 Abs. 4 Wassergesetz 
Brandenburg: Demnach 
ist unbelastetes Nieder-
schlagswasser vor Ort zu 
versickern, soweit ande-
re Belange dem nicht 
entgegenstehen. 

       

Waldgesetz des Landes 
Brandenburg (LWaldG) 

       

Verwaltungsvorschrift zu        
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Rechtliche Grundlagen 
und Ziele 
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§ 8 Landeswaldgesetz 
(VV § 8 LWaldG) 

Baumschutzsatzung 
Stadt Trebbin § 1 Abs. 3: 
Ziel dieser Satzung ist es, 
Bäume, Sträucher und 
Hecken die nach Maßga-
be dieser Satzung ge-
schützt sind, zu erhalten, 
zu pflegen und zu be-
wahren 

       

Brandenburgisches 
Denkmalschutzgesetz 
(BbgDSchG)  

§§ 1, 7, 9 und 11: Schutz 
von Denkmalen, Anzeige- 
und Erhaltungspflicht 

       

 

 

4.3.2 Fachplanungen 

Nachfolgend werden die für die Planung relevanten Fachpläne, die darin formu-

lierten umweltrelevanten Ziele und deren Berücksichtigung im Rahmen des Be-

bauungsplans dargestellt: 

Fachpläne und Ziele Fläche 
und 

Boden 

Wasser Klima Tiere 
und 

Pflan-
zen 

Orts-, 
Land-

schafts
bild 

Mensch Kultur-, 
Sachgüter 

Landesentwicklungsplan (LEP HR) 
Für das Plangebiet werden in der 
Festlegungskarte des LEP HR keine 
Aussagen getroffen 

       

Landschaftsprogramm Branden-
burg (LPB):  

Entwicklungsziel: Landwirtschaft/ 
Entwicklung einer natur- und res-
sourcenschonenden, vorwiegend 
ackerbaulichen Bodennutzung. 

Arten und Lebensgemeinschaf-

       

Tab. 2: Fachgesetze 
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Fachpläne und Ziele Fläche 
und 

Boden 

Wasser Klima Tiere 
und 

Pflan-
zen 

Orts-, 
Land-

schafts
bild 

Mensch Kultur-, 
Sachgüter 

ten: Erhalt bzw. Wiedereinbrin-
gung charakteristischer Land-
schaftselemente in überwiegend 
landschaftlich genutzten Berei-
chen, Reduzierung von Stoffein-
trägen (Düngemittel, Biozide) 

Boden: Bodenschonende Bewirt-
schaftung überwiegend sorptions-
schwacher, durchlässiger Böden 

Wasser: Sicherung der Grundwas-
serbeschaffenheit in Gebieten mit 
vorwiegend durchlässigen Deck-
schichten; Sicherung der Schutz-
funktion des Waldes für die 
Grundwasserbeschaffenheit/ 
Vermeidung von Stoffeinträgen 
durch Orientierung der Art und 
Intensität von Flächennutzungen 
am Grundwasserschutz; Trinkwas-
serschutzgebiet 

Klima / Luft: Keine Aussagen 

Landschaftsbild: Pflege und Ver-
besserung des vorhandenen Ei-
gencharakters / bewaldet.  

Erholung: Entwicklung von Kultur-
landschaften mit aktuell einge-
schränkter Erlebniswirksamkeit 

Flächennutzungsplan (FNP) Das 
Plangebiet ist im FNP als Fläche für 
die Landwirtschaft dargestellt 

       

Landschaftsplan Entwicklungskar-
te (Stand 2017) Darstellung als 
Ackerland mit standortverträgli-
cher Nutzung nach den Grundsät-
zen der guten fach. Praxis, Siche-
rung und Ergänzung von Baumrei-
hen und Alleen als Immissions-
schutz sowie zur Aufwertung des 
Landschaftsbildes, dünge- und 
pflanzschutzmittelarme Bewirt-
schaftung von Acker und Dauer-
grünland auf Flächen mit geringem 
Geschütztheitsgrad des Grund-
wassers und in Wasserschutzzo-
nen, teilw. Gliederung der land-
wirtschaftlichen Nutzflächen und 
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Fachpläne und Ziele Fläche 
und 

Boden 

Wasser Klima Tiere 
und 

Pflan-
zen 

Orts-, 
Land-

schafts
bild 

Mensch Kultur-, 
Sachgüter 

Erhöhung der Strukturvielfalt auf 
Flächen mit hohem Stoffverlage-
rungspotential, teilw. Erhalt und 
Entwicklung artenreicher Frisch-
wiesen und -weiden durch exten-
sive Nutzung (nördlicher Graben-
abschnitt) 

Tab. 3: Fachplanungen
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4.4 Datengrundlage und Methodik der Umweltprüfung 

4.4.1 Datengrundlage 

Folgende Datengrundlagen zur Prüfung umweltrelevanter Belange wurden aus-

gewertet.  

• Die faunistische Kartierung und Dokumentation Trias 

Planungsgemeinschaft mbH (Stand März 2023) 

• Biotopkartierung (Stadt Land Brehm 2023) 

4.4.2 Methodik 

Zur Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen wird 

entsprechend Anlage 1 zum BauGB zunächst eine Bestandsaufnahme der ein-

schlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario), einschließlich 

der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden, durchgeführt. Dazu 

wird das komplexe Themengeflecht „Umwelt“ nach den einzelnen Schutzgütern 

untergliedert und unter Berücksichtigung schutzgutspezifischer Umweltziele und 

Wirkräume analysiert. Auch wird eine Übersicht über die voraussichtliche Ent-

wicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung gegeben. 

Hieran schließt sich eine Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei 

Durchführung der Planung an. Hierzu werden die möglichen erheblichen bau-, 

anlagen- und betriebsbedingten Umweltauswirkungen, auch einschließlich indi-

rekter, sekundärer und kumulativer Auswirkungen und Wechselwirkungen, be-

schrieben. Den aufgeführten relevanten Umweltschutzzielen wird dabei Rechnung 

getragen; insbesondere dienen sie als Beurteilungsmaßstäbe für die Umweltver-

träglichkeit. 

Es folgen u.a. eine Beschreibung der geplanten Maßnahmen, mit denen festge-

stellte erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen vermieden, verhindert, ver-

ringert oder soweit möglich ausgeglichen werden sollen, sowie eine Darstellung 

der in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten mit Angabe 

der wesentlichen Gründe für die getroffene Wahl.  

Die jeweils schutzgutbezogene Abarbeitung erfordert abschließend eine die ein-

zelnen Umweltauswirkungen in Beziehung setzende Gesamtbeurteilung, die in 

enger Verbindung mit der Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung (Eingriffsregelung 

nach § 1a Abs. 3 BauGB) vorgenommen wird.  

Der hier vorliegende Umweltbericht (Vorstufe) wird im weiteren Verfahren fort-

geschrieben und berücksichtigt die zum aktuellen Zeitpunkt vorliegenden Pla-

nungen und Gutachten. 

4.5 Festlegung von Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 

Im Rahmen der Umweltprüfung sind nach gegenwärtigem Kenntnisstand folgende 

Auswirkungen der Planung auf die Schutzgüter zu erwarten.  

 



Stadt Trebbin, Bebauungsplan „Gewerbegebiet II“ Orts-
teil Wiesenhagen/ Klein Schulzendorf 
Vorentwurf 

   

 

 Seite 35 von 71 

1. Schutzgut Mensch 

Es sind keine nachteiligen Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Mensch zu 

erwarten, da in der unmittelbaren Umgebung des Plangebiets keine Wohnnut-

zungen vorhanden sind. Die nächstgelegene Wohnnutzung ist etwa 500 Meter 

(Luftlinie) vom Plangebiet entfernt. Aufgrund dieses Abstandes sind Konflikte 

nicht zu erwarten. Das Grundstück östlich des Krügerweges ist als Gewerbegrund-

stück festgesetzt.  

Auswirkungen auf die öffentliche Erholungsnutzung sind nicht ersichtlich, weil das 

Plangebiet keine Erholungsfunktion aufweist. 

2. Schutzgut Arten / Biotope 

Auswirkungen auf das Schutzgut Arten und Biotope ergeben sich durch die erfor-

derliche Baufeldfreimachung. Hierbei handelt es sich um eine intensiv genutzte 

Ackerfläche. Im Rahmen der Umweltprüfung erfolgten bereits eine Biotopkartie-

rung (Stadt Land Brehm 2023) und die Erstellung einer faunistischen Erfassung 

(Trias Planungsgruppe 2023). Die wesentlichen Ergebnisse der faunistischen Erfas-

sung fließen in den Umweltbericht ein. Der Eingriff in das Schutzgut Arten und 

Biotope wird im weiteren Verfahren in einer Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung 

bewertet und es werden geeignete Kompensationsmaßnahmen benannt.   

3. Schutzgüter Boden/Fläche 

Es kommt zu Auswirkungen auf das Schutzgut Boden/Fläche durch die Bebauung 

auf dem Grundstück und die damit unvermeidbar einhergehende Versiegelung 

von Grund und Boden im Umfang von etwa 4,63 ha. Der Eingriff in das Schutzgut 

wird ebenfalls in der Umweltprüfung und der darin integrierten Eingriffs-

/Ausgleichsbilanzierung im weiteren Verfahren bewertet und es werden Maß-

nahmen zur Minderung und Kompensation dieses Eingriffs vorgesehen.  

Das Schutzgut Fläche ist in ähnlichem Ausmaß wie das Schutzgut Boden betroffen. 

Zu berücksichtigen ist, dass das Plangebiet unmittelbar an Siedlungsflächen an-

grenzt und durch menschliche Nutzung vorgeprägt ist (intensiv genutzte Ackerflä-

che).  

4. Schutzgüter Wasser, Luft/Klima   

Die Schutzgüter Wasser und Luft/Klima sind potenziell betroffen durch die Inan-

spruchnahme von bisher unversiegeltem Grund und Boden. Eingriffe in das 

Schutzgut Wasser können durch geeignete Maßnahmen gemindert werden, da 

das Oberflächenwasser auf dem Grundstück zur Versickerung gebracht werden 

kann. Ebenfalls können potenzielle Beeinträchtigen der Schutzgüter Klima und 

Luft durch die im Plangebiet vorgesehenen Baum- und Strauchpflanzungen ge-

mindert werden. Im Umweltbericht erfolgt eine Beschreibung und Bewertung des 

Eingriffs im Rahmen der Eingriff-/Ausgleichsbilanzierung. 

 



Stadt Trebbin, Bebauungsplan „Gewerbegebiet II“ Orts-
teil Wiesenhagen/ Klein Schulzendorf 
Vorentwurf 

   

 

 Seite 36 von 71 

5. Schutzgut Orts- und Landschaftsbild 

Das Landschaftsbild wird sich in der Form verändern, das neue gewerblich gepräg-

te Gebäude errichtet werden. Das Plangebiet wird demgegenüber in den Randbe-

reichen eingegrünt und steht im räumlichen Zusammenhang mit dem angrenzen-

den Gewerbegebiet. 

6. Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Es ist nicht erkennbar, dass Kultur- oder Sachgüter von der Planung betroffen 

wären. Bodendenkmale befinden sich im Umfeld des Plangebietes. Baudenkmale 

sind im Plangebiet nicht vorhanden. 

4.6 Beschreibung der Umwelt und Bewertung der Umweltauswirkungen 

Bei den nachfolgenden Ausführungen handelt es sich um eine schutzgutbezogene 

Bestandsbeschreibung und -bewertung gemäß den Vorgaben der Anlage 1 BauGB. 

Es wird der aktuelle Zustand der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 a bis d) aufgeführten Schutzgü-

ter beschrieben, das sind die Schutzgüter: 

• Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefü-

ge zwischen ihnen 

• Erhaltungsziele und Schutzzwecke von Natura-2000-Gebieten (von der 

hier vorliegenden Planung sind keine Natura-2000-Gebiete betroffen)  

• Mensch und die menschliche Gesundheit 

• Kultur- und sonstige Sachgüter 

Betrachtet werden zudem die Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten 

Schutzgütern.  

Es erfolgt jeweils eine Bewertung und Prognose der im Zuge der Planungsrealisie-

rung zu erwartenden (positiven und negativen) Auswirkungen auf die Schutzgüter. 

Dabei können sowohl zeitlich begrenzte als auch dauerhafte Folgen für die einzel-

nen Schutzgüter entstehen.  

Die Bewertung und Prognose der Umweltauswirkungen bei Durchführung der 

Planung berücksichtigen zusätzlich die folgenden Belange: 

• Vermeidung von Emissionen, sachgerechter Umgang mit Abfällen und 

Abwässern 

• Nutzung erneuerbarer Energien, sparsamer und effizienter Umgang mit 

Energie 

• Darstellung von Landschaftsplänen und von sonstigen Plänen insbesonde-

re des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts 

• Erhaltung bestmöglicher Luftqualität in Gebieten, in denen die durch 

Rechtsverordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union 

festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden 

Dabei wird auch auf die eventuell vorhandenen Vorbelastungen eingegangen. 
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In Kap. 4.10 werden Maßnahmen beschrieben, mit denen festgestellte erhebliche 

nachteilige Umweltauswirkungen vermieden, verhindert, verringert oder soweit 

möglich ausgeglichen werden sollen, sowie gegebenenfalls geplante Überwa-

chungsmaßnahmen. In dieser Beschreibung wird auch erläutert, inwieweit erheb-

liche nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt vermieden, verhindert, verringert 

oder ausgeglichen werden, wobei sowohl die Bauphase als auch die Betriebspha-

se abgedeckt wird.  

Die Maßnahmen werden im weiteren Verfahren fortgeschrieben. 

4.6.1 Naturraum und Landschaft 

Das Plangebiet befindet sich gemäß der naturräumlichen Großeinheit im Bereich 

der Mittelbrandenburgischen Platten und Niederungen (81). Das Plangebiet be-

findet sich in der Untereinheit der „Teltowplatte“ (811). 

 Diese „[…] grenzt im Norden an das Stadtgebiet Berlins, im Süden an die Lucken-

walder Heide. Das Gebiet wird von einer Grundmoränenplatte gebildet, die im 

nördlichen Teil relativ geschlossen ist und nach Süden hin mehr und mehr von Nie-

derungen zerteilt und unterbrochen wird. Die Nuthe und die Notte mit ihren zahl-

losen Zuflüssen und Gräben teilen die Grundmoränenplatte in kleine und größere 

Inseln. […] 

Der Landschaftseindruck ist geprägt von Ackerflächen und wird aufgelockert von 

Wäldern auf den Kuppen und Dauergrünland in den stark grundwasserbeeinfluss-

ten Niederungen.“11  

4.6.2 Natura 2000-Gebiete 

Durch die Planung sind keine FFH- bzw. Natura 2000-Gebiete betroffen. 

4.6.3 Schutzgut Klima und Luft 

Die Veränderung von Flächennutzungen wie die Versiegelung von Böden oder der 

Bau von Gebäuden kann sich sowohl auf das Klima der zu untersuchenden Fläche 

selbst als auch auf das der angrenzenden Flächen auswirken. 

Bestand und Bewertung, Vorbelastung 

Das Lokalklima wird im Wesentlichen durch die Topographie beeinflusst. Dazu 

gehören insbesondere das Relief, die Vegetation, Gewässer und Bebauung. 

Das überregional herrschende Großklima von Brandenburg ist subkontinental 

orientiert, mit einer mittleren Jahresschwankung der Lufttemperatur von 18,5 bis 

20°C.  

Das regionale Klima des Teltowplatte (Code 811) wird durch folgende Werte be-

schrieben [SCHULTZE 1955]: 

 

11 https://www.bfn.de/landschaftssteckbriefe/teltowplatte 
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Jahresmitteltemperatur   8,5 °C.  

Temperaturmittel der Extremmonate  -0,5 °C im Januar 

     18,0 °C im Juli. 

Jährliche Niederschläge   520 – 610 mm 

Vorhanden Beeinträchtigung 

Im Untersuchungsraum sind keine erheblichen Vorbelastungen und Empfindlich-

keiten gegenüber der Luft- und Klimasituation zu beobachten.  

Bewertung der Schutzgüter Klima und Luft 

Das Plangebiet wirkt aufgrund der Offenflächen (Ackerfläche) als klimatischer 

Ausgleichsraum für die Frischluftproduktion. In den Randbereichen befinden sich 

zudem Alleen und Baumreihen mit Staudensäumen, welche ebenfalls zur Frisch-

luftproduktion beitragen.  

4.6.4 Schutzgut Fläche und Boden 

Gemäß Bundesbodenschutzgesetz sollen bei Einwirkungen auf den Boden Beein-

trächtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktionen als Archiv 

der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden. 

Bestand und Bewertung, Vorbelastung 

Boden- und standortkundliche Eigenschaften  

Gemäß Bodenübersichtskarte besteht der Untergrund (Substrat) im Plangebiet 

überwiegend aus Böden aus Fluss- und Seesedimenten einschließlich Urstrom-

talsedimenten. 

Das Plangebiet unterteilt sich in drei Bodentypen: 

1. Kalkgleye und Kalkhumusgleye vorherrschend aus carbonatischem Flusssand 

über Flusssand und gering verbreitet aus carbonatischem Flusssand über Wie-

senmergel; gering verbreitet Gleye und Humusgleye aus Flusssand (vgl. Abb. 13 

blaue Fläche) 

2. Braunerden aus Sand über Schmelzwassersand; gering verbreitet Fahlerde-

Braunerden und lessivierte Braunerden aus Sand über Lehm (vgl. Abb. 13 orange 

Fläche) und 

3. podsolige Braunerden und Podsol-Braunerden und verbreitet podsolige, ver-

gleyte Braunerden und podsolige Gley-Braunerden aus Sand über periglaziär-

fluviatilem Sand; gering verbreitet reliktisch vergleyte Braunerden und Reliktgley-

Braunerden aus Sand über periglaziär-fluviatil (vgl. Abb. 13 gelbe Fläche)  
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Bodengüte 

Bei der Plangebietsfläche handelt es sich um Ackerland mit sandigen (S) und teil-

weise anlehmig sandigen (SI) Böden. Die Bodenstufen (Zustandsstufen) liegen 

überwiegend bei 4 und teilweise 3. Die Bodenzahlen liegen zw. 22 und 34 und die 

Ackerzahlen zw. 20 und 32. Das landwirtschaftliche Ertragspotenzial der Böden ist 

dementsprechend als mittel bis teilweise gering zu bewerten. 

Erosionsgefährdung 

Die Erosionsgefährdung durch Wasser ist ein potentieller Wert aus den Faktoren 

Substrat und Hangneigung. Bodenerosion durch Wasser wird durch Niederschläge 

ausgelöst. Die Art und Menge der Erosion ist auch abhängig von der Dichte der 

Vegetation. Die Erosionsgefährdung durch Wasser wird als „gering“ und durch 

Wind als „gering bis sehr hoch“ (vgl. Abb. 14) eingestuft.13 

 

12 https://geo.brandenburg.de/?page=Boden-Grundkarten 

13 https://geo.brandenburg.de/?page=Ableitungen-zur-Erosion 

Abb. 13: Bodengrundkarte12 
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Altlasten 

Im Plangebiet sind nach bisherigen Erkenntnissen keine Altlastenflächen bekannt. 

Kampfmittel  

Im Plangebiet sind nach bisherigen Erkenntnissen keine Kampfmittelverdachtsflä-

chen bekannt. 

Bodendenkmale 

Im Plangebiet befinden sich keine Bau- und Bodendenkmale. 

In einem geringen Abstand zum Plangebiet befindet sich das Bodendenkmal mit 

der Nr. 130575 in der Gemarkung Kliestow, Flur 3 und der Bezeichnung „Siedlung 

Ur- und Frühgeschichte“, vgl. Kap. 2.6 (Abb. 12). 

Sollten bei Erdarbeiten Bodendenkmale, z.B. Steinsetzungen, Mauerwerk, Erdver-

färbungen, Holzpfähle oder -bohlen, Scherben, Stein- oder Metallgegenstände, 

Knochen o.a., entdeckt werden, sind diese unverzüglich der Unteren Denkmal-

schutzbehörde und dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und 

Archäologischen Landesmuseum anzuzeigen (§ 11 Abs. 1 u. 2 BbgDSchG). Die auf-

gefundenen Bodendenkmale und die Entdeckungsstätte sind mindestens bis zum 

Ablauf einer Woche nach der Anzeige, auf Verlangen der Denkmalschutzbehörde 

ggf. auch darüber hinaus, in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigne-

ter Weise vor Gefahren für die Erhaltung zu schützen (§ 11 Abs. 3 BbgDSchG). 

Funde sind dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäolo-

gischen Landesmuseum zu übergeben (§ 11 Abs. 4 und § 12 BbgDSchG). 

 

 

14 https://geo.brandenburg.de/?page=Ableitungen-zur-Erosion 

Abb. 14: Bodenerosionsgefährdung durch Wind (grün = gering, rot = sehr hoch)14 
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Bewertung der Schutzgüter Fläche und Boden 

Die Böden im Plangebiet sind überwiegend unbefestigt und durch eine intensiv 

genutzte Ackerfläche gekennzeichnet. Die Bestandsversiegelung beschränkt sich 

auf die bestehende Verkehrsfläche Krügerweg. Aufgrund der Bodenbeschaffen-

heit ist mit einem hohen und teilweisen Retentionspotential im Plangebiet zu 

rechnen. Dies betriff die Flächen mit den Bodentypen (vgl. Abb. 13 blaue Fläche) 

und Braunerden aus Sand über Schmelzwassersand (vgl. Abb. 13 orange Fläche), 

welche meist durch lehmige Sande gekennzeichnet sind. Des Weiteren befindet 

sich das Plangebiet zur Hälft (mittig bis nach Norden zum Grabenabschnitt) im 

Bereich mit einem hohen Grundwasserstand.  

4.6.5 Schutzgut Wasser 

Gemäß Wasserhaushaltsgesetz sind unter anderem oberirdische Gewässer und 

das Grundwasser als Bestandteil des Naturhaushaltes, als Lebensgrundlage des 

Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen und als nutzbares Gut zu schüt-

zen. Jeder ist verpflichtet, beim Einwirken auf ein Gewässer die dem Umstand 

entsprechende Sorgfalt anzuwenden, damit eine Verunreinigung des Wassers 

oder eine andere nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften verhindert wird. 

Bei der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen und anderen Veränderun-

gen der Erdoberfläche sind die Belange der Grundwasserneubildung, der Gewäs-

serökologie und des Hochwasserschutzes zu berücksichtigen. 

Bestand, Bewertung, Vorbelastung 

Grundwasser 

Das Plangebiet befindet sich im Hydrogeologischer Großraum des Nord- und mit-

teldeutschen Lockergesteinsgebietes im Bereich von Niederungen und Urstromtä-

ler. 

Oberflächengewässer  

Im nördlichen Plangebietsabschnitt befindet sich ein Grabenabschnitt, welcher 

verrohrt und Teil eines Netzes aus Grabenabschnitten in der Umgebung zu sein 

scheint. Der Gewässername ist „Quergraben“. 

Im Plangebiet befinden sich in der Trinkwasserschutzzonen IIIB (vgl. Kapitel 2.6). 

Bewertung des Schutzgutes Wasser 

Im Plangebiet liegt teilweise ein erhöhtes Grundwasseraufkommen vor. Die Was-

serdurchlässigkeit der Böden wird zudem als hoch (<100cm/d) bis extrem hoch 

(>300cm/d) eingestuft. Dementsprechend ist auch die Wasserbindung im Plange-

biet mittel (<39 Vol.%), z.T. gering (<26 Vol.%) sowie sehr gering (<13 Vol.%) ein-

geordnet. Hierzu sind auch die Ausführungen im Kapitel 4.7.2 Schutzgut Boden zu 

beachten. Beeinträchtigungen des Grundwassers sind nicht bekannt. Dennoch 

besitzt das Grundwasser eine hohe Verschmutzungsempfindlichkeit. Das Grund-

wasser im Untersuchungsraum ist gegenüber flächenhaft eindringenden Schad-
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stoffen nicht geschützt, da es ungespannt und frei unter sandigen Deckschichten 

liegt. 

4.6.6 Schutzgut Pflanzen- und Tierwelt, biologische Vielfalt 

Biotope 

Auf der Grundlage des Bundes- und Landesnaturschutzgesetzes sind Tiere und 

Pflanzen als Bestandteil des Naturhaushaltes in ihrer natürlichen und historisch 

gewachsenen Artenvielfalt zu schützen. Ihre Lebensräume sind zu schützen, zu 

pflegen, zu entwickeln und ggf. wiederherzustellen. 

Potentielle natürliche Vegetation  

Die potentielle natürliche Vegetation einer Gegend abstrahiert von den momen-

tanen, wandelbaren menschlichen Wirtschaftsmaßnahmen und gibt das natürli-

che Potential der heutigen Landschaft wieder [WILMANNS 1984]. Die natürlichen 

Pflanzengesellschaften sind gute Indikatoren für die heutigen abiotischen Um-

weltbedingungen standörtlich einheitlicher Flächen. 

In Mitteleuropa wäre die potentielle natürliche Vegetation großflächig in Form 

verschiedener Waldgesellschaften ausgebildet; extreme Standorte, wie Seen und 

Flüsse mit ihren Röhricht-Ufern, Moore, Dünen, Sandheiden, Felswände u.a. wür-

den sich als "Inseln" daraus abheben (ebd.). 

Im Plangebiet würde sich entsprechend der örtlichen Standortverhältnisse ein 

Traubenkirschen-Eschenwald im Komplex mit Sternmieren-Stieleichen-

Hainbuchenwald (Code E13) entwickeln. Als Typische Gehölzarten wären hier 

Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Traubenkirsche (Prunus padus), Schwarz-

Erle (Alnus glutinosa), Himmbeere (Rubus idaeus) sowie u.a. Hainbuche (Carpinus 

betukus), Stiel-Eiche (Quercus robur), Rasen-Schmiele und Große Sternmiere. 

Bestand und Bewertung, Vorbelastung 

Die Kartierungen wurden im Juli 2023 (Stadt Land Brehm 2023) durchgeführt und 

die Zuordnung der Biotoptypen erfolgte auf Basis der Biotopkartierung Branden-

burg (LUA 2007), vgl. Biotopkarte im Anhang. 

Reale Vegetation / Biotoptypen  

Code Kartiereinheit Schutz 

Fließgewässer 

011330 Gräben - 

Anthropogene Rohbodenstandorte und Ruderalfluren 

05113 ruderale Wiesen   

05142 Staudenfluren und -säume - 

Laubgebüsche, Feldgehölze, Alleen, Baumreihen und Baumgruppen 

07100 flächige Laubgebüsche - 

07142 Baumreihen § 29 BNatSchG 

07141 Alleen § 29 BNatSchG 
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Äcker 

09130 Intensiv genutzte Äcker - 

Bebaute Gebiete, Verkehrsanlagen und Sonderflächen 

12612 Straßen mit Asphalt oder Betondecke - 

 

 
Abb. 15: Blickrichtung Norden, entlang des 
Krügerweges mit Baumreihen 

 
Abb. 16: Nördlich gelegener Grabenabschnitt 
(verrohrt) mit Schilfbestand 

 

 
Abb. 17: An den Grabenabschnitt angrenzden 
Grünfläche mit flächigem Gehölzbestand 

 
Abb. 18: Blickrichtung Süden entlang der westlichen 
Plangebietsgrenze (Hauptstraße) mit Alleebäumen 

 
Abb. 19: Blickrichtung Kreuzungsbereich südwestlich 
des Plangebietes, entlang der Straße verlaufen 
Versickerunsgmulden mit teilweise Baumbestand 

 
Abb. 20: Südlicher Ackrand  

 

Tab. 4: Biotoptypen im Plangebiet 
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Abb. 21: Südlicher Ackerrand mit Zaunanlage  

 
Abb. 22: Blickrichtung Kurvenbereich des Krügerweges 

 

01130/ Gräben 

Im nördlichen Abschnitt des Plangebietes befindet sich ein Grabenabschnitt, wel-

cher unterirdisch verrohrt ist. Im Bereich des Grabens befindet sich ein Asch-

Weide/ Grau-Weide (Salix cinerea) sowie Schilfbestände. Der umliegende Bereich 

ist durch Gräser und einer dichten Krautschicht aus u. a. Johanniskraut (Hyperi-

cum perforatum), Kratz-Beere (Rubus caesius), Vogel-Wicke (Vicia cracca), Rain-

farn (Tanacetum vulgare), Graukresse (Berteroa incana) und Kriechendes Finger-

kraut (Potentilla reptans) gekennzeichnet. 

05113 / ruderale Wiesen 

Im Norden, oberhalb des Grabens bis zu den Laubgebüsche, befindet sich eine 

ruderale Wiesenfläche. Überwiegend handelt es sich um straßenbegleitende Ve-

getationsflächen, teils mit Baum- und Strauchbeständen. Diese führt weiter nach 

Norden (außerhalb des Plangebietes) entlang der Hauptstraße. 

05140 /Staudenfluren und -säume 

Entlang der Ackerfläche und Straßen begleitend hat sich ein Staudensaum gebil-

det. Abschnittsweise ist dieser durch Bäume entlang des Krügerweges über-

schirmt. Entlang der Hauptstraße verlaufen in diesem Bereich ebenfalls Alleebäu-

me. Die Staudensäume sind u.a. durch Graukresse (Berteroa incana), Natternkopf 

(Echium vulgare), Johanniskraut (Hypericum perforatum), Weiße Lichtnelke (Sile-

ne latifolia), Rainfarn (Tanacetum vulgare), Hasen-Klee (Trifolium arvense), Land-

Reitgras (Calamagrostis epigejos), Klattschmohn (Papaver rhoeas), Kanadische 

Goldrute (Solidago canadensis), Brennnessel (Urtica dioica), Vogel-Wicke (Vicia 

cracca), Wilde Möhre (Daucus carota L.), Breitblättrige Platterbse (Lathyrus latifo-

lius), Kriechendes Fingerkraut (Potentilla reptans), Acker-Schachtelhalm (Equi-

setum arvense)  und Kleinblütige Königskerze (Verbascum thapsus) gekennzeich-

net. Besonders verbreitet ist zudem die Kratz-Beere, Bereifte Brombeere (Rubus 

caesius). Die Ausprägung der Straudensäume variiert im Plangebiet, da einige 

Bereich mehr oder weniger beschattet und anthropogen beeinflusst sind. Die 
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Artenvielfalt im Bereich der Allee ist beispielsweise geringer als im Bereich des 

Krügerweges und zeichnet sich eher durch Brennesselbestände (Urtica dioica) aus. 

Im weiter südlich gelegen Abschnitt (außerhalb) des Plangebietes schließen weite-

re Staudenflächen an das Plangebiet an. In diesem Bereich verlaufen zudem Mul-

den.  Der Bereich ist durch einen Zaun von der Ackerfläche abgegrenzt.  

07100 / flächige Laubgebüsche 

Im nördlichen Bereich des Plangebietes, oberhalb des Grabenabschnittes, er-

streckt sich ein flächiger Gehölzstreifen, teilweise mit Baumbeständen. Dieser 

verläuft weiter in Richtung Norden, entlang der Hauptstraße. 

07142 / Baumreihen 

Entlang des Krügerwegs verläuft eine Baumreihe. Bei den Bäumen handelt es sich 

um Spitzahorn (Acer platanoides). Hinter dem Zaun südlich des Plangebietes ver-

läuft eine Baumreihen aus Ahorn (Acer), Birken (Betula) und Weiden (Salix). 

Baumverzeichnis (im Plangebiet) 

Nr. im Lageplan Baumart Stammumfang (m) 

4 Ahorn 0,71 

5 Ahorn 0,77 

6 Ahorn 0,87 

7 Ahorn 0,77 

8 Ahorn 0,74 

9 Ahorn 0,92 

10 Ahorn 0,97 

11 Ahorn 0,94 

12 Ahorn 0,94 

13 Ahorn 0,82 

14 Ahorn 0,86 

15 Ahorn 0,76 

16 Ahorn 0,82 

17 Ahorn 0,76 

18 Ahorn 0,82 

19 Ahorn 0,76 

20 Ahorn 0,73 

21 Ahorn 0,76 

22 Ahorn 0,73 

23 Ahorn 0,73 

24 Ahorn 0,66 

25 Ahorn 0,75 

26 Ahorn 0,79 

27 Ahorn 0,81 

28 Ahorn 0,8 

29 Ahorn 0,77 

30 Ahorn 0,73 

31 Ahorn 0,81 

32 Ahorn 0,77 
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33 Ahorn 0,59 

34 Ahorn 0,76 

35 Ahorn 0,64 

36 Ahorn 0,72 

37 Ahorn 0,76 

38 Ahorn 0,91 

 

07141/ Alleen 

Außerhalb des Plangebietes, entlang der Hauptstraße verläuft eine Allee aus 

Sommerlinden (Tilia platyphyllos). Hierbei handelt es sich überwiegend um Alt-

bäume. In den größeren Zwischenräumen wurden neue jüngere Bäume gepflanzt. 

Des Weiteren befinden sich in diesem Abschnitt zwei Weiden (Salix) und eine 

kleine Eiche. 

09130/ Intensiv genutzte Äcker  

Der überwiegende Teil des Plangebietes ist durch eine intensiv genutzte Ackerflä-

che gekennzeichnet. 

12612 / Straßen mit Asphalt oder Betondecke  

Bei dem Krügerweg handelt es sich um eine asphaltierte Straße. Die umliegenden 

Straßenabschnitte sich ebenfalls asphaltiert. 

Tierwelt 

„Für die Planung eines Gewerbegebietes im Krügerweg in Trebbin, Gemarkung 

Wiesenhagen, Flur 8, Flst. 34 wurden faunistische Untersuchungen (Brutvogelkar-

tierung, Kontrollbegehungen zur Zug- und Rastzeit, Amphibienerfassung in mind. 3 

Begehungen und Potenzialanalyse Zauneidechse) durchgeführt. Der Untersu-

chungsumfang war mit der UNB des LK Teltow-Fläming abgestimmt.  

Brutvögel  

Im Rahmen der Brutvogelerfassungen 2022 wurden insgesamt 36 Brutvogelarten 

im Untersuchungsraum festgestellt, darunter die Arten Kranich, Kolkrabe und Ne-

belkrähe sowie die Greifvogelarten Habicht, Mäusebussard, Schwarzer Milan und 

Turmfalke ausschließlich als Nahrungsgäste.   

Im Plangebiet wurde einzig die Heidelerche als Brutvogelart festgestellt. Weitere 

Offenlandarten wie Feldlerche und Schafstelze wurden in angrenzenden Acker-

schlägen festgestellt. Im Untersuchungsgebiet gelten folgende vorkommenden 

Vogelarten als wertgebend: Bluthänfling, Feldlerche, Heidelerche und Neuntöter.  

Eine Nutzung des Plangebietes durch Zug- und Rastvögel wurde an zwei Terminen 

nicht festgestellt.  

Reptilien (Zauneidechse)  

Mit der UNB des LK Teltow-Fläming wurde eine Potenzialabschätzung zum Vor-

kommen der Zauneidechse abgestimmt.  

Tab. 5: Baumliste 
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Das Plangebiet ist von Saumstrukturen umgeben, die eine Eignung zum Vorkom-

men von Zauneidechsen aufweisen. Es muss vom Vorkommen von Zauneidechsen 

ausgegangen werden, so dass baubedingt als Vermeidungsmaßnahme zumindest 

eine fachgerechte Abzäunung der Saumstrukturen vom Plangebiet erforderlich 

wird.   

Amphibien (Knoblauchkröte)  

Es konnten im Rahmen der drei Begehungen zur Aktivitätszeit der Art weder adulte 

Knoblauchkröten, noch andere Entwicklungsstadien der Art nachgewiesen werden. 

Eine Betroffenheit der Knoblauchkröte im Landlebensraum kann daher ebenfalls 

nicht abgeleitet werden.  

Sonstige besonders geschützte Arten (Rote Waldameise)  

Bei den faunistischen Untersuchungen wurde im Saumbereich zum Plangebiet an 

der Krügerstraße ein Nest von besonders geschützten (BNatSchG) hügelbauenden 

Waldameisen festgestellt. Das Nest ist baubedingt zu schützen.“ (Trias Planungs-

gruppe mbH, Stand Mai 2023) 

 

Bewertung des Schutzgutes Pflanzen- und Tierwelt, biologische Vielfalt 

Naturnähe 

Grad der Veränderung von Vegetation und Fauna im Vergleich zu nicht anthropo-

gen beeinflussten Flächen: je geringer der anthropogene Einfluss desto höher der 

Wert. 

Gefährdung 

Rückgang des Biotoptyps in Brandenburg 

Lebensraumfunktion für gefährdete Arten  

Anteil gefährdeter Arten an der Gesamtheit aller vorkommenden Arten 

Trittsteinfunktion 

Biotopstruktur, die Arten Lebensraum in einer ansonsten lebensfeindlichen Um-

gebung bietet. Trittsteine ermöglichen Arten, größere Strecken zu überwinden 

und Verbindungen zwischen entfernten Populationen zu erhalten.  

Regenerierbarkeit, Wiederherstellbarkeit  

Die Fähigkeit eines Biotops, sich nach einer Zerstörung zu regenerieren bezie-

hungsweise die Möglichkeit, einen Biotop an anderer Stelle wieder zu entwickeln. 

Der Zeitaspekt ist in beiden Fällen von erheblicher Bedeutung. Unterschiedliche 

Standortfaktoren spielen für die Möglichkeit einer Wiederherstellbarkeit eine 

entscheidende Rolle.  

Naturnähe 

Die Biotoptypen des Plangebietes werden als gering naturnah eingestuft. Es han-

delt sich um anthropogen veränderte Standorte, die aufgrund der umgebenden 
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Siedlungsflächen und der landwirtschaftlichen Nutzung relativ starker Störungen 

ausgesetzt sind. 

Gefährdung 

Die vorhandenen Biotope werden im Wesentlichen in ihrer Ausprägung als nicht 

gefährdet eingestuft. 

Lebensraumfunktionen 

Potentielle Lebensraumfunktion für gefährdete Arten bietet die Vegetation, de-

ren Vielfalt und Struktur vor Ort teilweise sehr vielfältig sind. 

Im Rahmen der faunistischen Erfassung15 wurde eine Betroffenheit für Reptilien 

(Zauneidechsen), Brutvögel (Heidelerche) und Roten Waldameisen festgestellt. 

Trittsteinfunktion 

Als Trittsteine wirken potentiell alle Freiflächen, insbesondere baumbestandene 

Flächen oder Feuchtbiotope (Graben). 

Regenerierbarkeit, Wiederherstellbarkeit  

Die Regenerierbarkeit ist unter vergleichbaren Standortverhältnissen kurzfristig 

gegeben. Die Wiederherstellbarkeit der gehölzgeprägten Biotope ist nur langfris-

tig gegeben. 

Aktuell werden die Biotope des Plangebietes als gering bis mäßig wertvoll einge-

ordnet. 

4.6.7 Schutzgut Orts- und Landschaftsbild 

Landschaftsbild und Erholungsnutzung stehen in engem Zusammenhang mitei-

nander. Das Erlebnis- und Erholungspotential einer Landschaft wird danach beur-

teilt, inwieweit die Landschaft die Bedürfnisse der Erholungssuchenden nach Ru-

he, Entspannung, visuellem Genuss und Bewegung befriedigen kann. 

Als Bewertungsmaßstäbe für die Schönheit des Landschaftsbildes und dessen 

Erlebnis- und Erholungsqualität werden, in Anlehnung an die Naturschutzgesetze 

des Bundes und des Landes Brandenburg (vgl. BNatSchG § 1 Abs. 1), die Vielfalt, 

die Eigenart und die Naturnähe der Landschaft gewählt. 

Bestand und Bewertung, Vorbelastung 

Das Plangebiet zeichnet sich durch eine intensiv genutzte Ackerfläche aus, welche 

in den Randbereichen durch Staudensäume und Baumreihen gekennzeichnet ist. 

Im Norden befindet sich ein Grabenabschnitt, welcher entlang der Böschungskan-

ten durch Schilfbestände gekennzeichnet ist. Das Plangebiet wird zudem durch 

Verkehrsflächen eingegrenzt. Östlich des Plangebietes grenzen gewerblich genutz-

te Flächen an das Plangebiete an. Dieses sind überwiegend durch flächenhafte 

Solaranlagen und einem Solarkraftwerk gekennzeichnet. Des Weiteren befindet 

 

15 trias Planungsgruppe, Dokumentation faunistische Erfassung 2023 
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sich auf dem Gelände eine Containerlagerplatz der Firma Bender Raumsysteme 

und eine Auktionshalle für den Landkreis Teltow-Fläming (Warenlager). In Rich-

tung Norden, Westen und Süden befinden sich weitläufige Acker- und teilweise 

Waldflächen. Als landschaftsprägende Strukturen im Plangebiet gelten lediglich 

die Baumreihen und Strauchbestandenen Flächen im Norden. Landschaftsgebun-

dene Erholungsnutzung findet im Plangebiet nicht statt. 

Bewertung der Schutzgüter Orts- und Landschaftsbild 

Hinsichtlich der Kriterien Vielfalt, Eigenart und Naturnähe wird das Landschafts-

bild als mäßig eingestuft. Die Baum- und Strauchbestände sind die landschaftlich-

städtebaulich dominanten Elemente im Plangebiet.  

4.6.8 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Unter Kultur- und sonstigen Sachgütern sind Güter zu verstehen, die Objekte von 

gesellschaftlicher Bedeutung als architektonisch wertvolle Bauten oder archäolo-

gische Schätze darstellen und deren Nutzbarkeit durch das Vorhaben einge-

schränkt werden könnte.  

Bestand und Bewertung, Vorbelastung 

Im Plangebiet befinden sich nach derzeitigem Kenntnisstand keine Kultur- und 

Sachgüter. 

Bodendenkmale 

Sollten bei Erdarbeiten Funde zu Tage treten, bei denen anzunehmen ist, dass es 

sich um Denkmale (§ 2 Abs. 1 BbgDSchG) handelt, sind diese unverzüglich der 

Unteren Denkmalschutzbehörde und dem Brandenburgischen Landesamt für 

Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum anzuzeigen (§ 11 Abs. 1 und 

2 BbgDSchG). Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf einer Woche un-

verändert zu erhalten, damit fachgerechte Untersuchungen und Bergungen vor-

genommen werden können. 

4.6.9  Schutzgut Mensch 

Die bisherigen Untersuchungen und Bewertungen der Schutzgüter erfolgten auch 

aus anthropozentrischer Perspektive, so dass die Analyse des Umweltzustandes 

insgesamt an den Interessen des Menschen orientiert ist. Zur Vermeidung von 

Wiederholungen wird daher auf die genannten Abschnitte verwiesen.  

Bei der Betrachtung des Schutzgutes Mensch sind Aspekte wie Gesundheitsvor-

sorge, Wohnqualität, Erholung und Freizeit, Luftschadstoffe, Gerüche, Lichtimmis-

sionen, Lärmimmissionen, Erschütterungen, zu berücksichtigen. Grundsätzlich 

sind die Anforderungen an gesundes Wohnen und Arbeiten entsprechend dem 

BauGB zu erfüllen.  

Bestand und Bewertung, Vorbelastung 

Auf die im Hinblick auf Gesundheit relevante lufthygienische und bioklimatische 

Situation wurde bereits in Kapitel Schutzgut Klima/ Luft hingewiesen. Es sind keine 
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Luftverschmutzungen bekannt. Das Plangebiet wirkt jedoch aufgrund seiner Of-

fenfläche als klimatischer Ausgleichraum. 

Landschaftsgebundene Erholungsnutzung hängt vom Erlebnis- und Erholungspo-

tenzial einer Landschaft ab und steht daher im engen Zusammenhang mit der 

Qualität des Landschaftsbildes. Im Plangebiet findet keine Erholungsnutzung statt.  

Belastungen, die auf das Plangebiet einwirken, entstehen lediglich durch den Ver-

kehr auf der „Hauptstraße“ sowie dem „Krügerweg“ selbst (Lärm) sowie die land-

wirtschaftliche Nutzung der angrenzenden Ackerflächen und die dadurch entste-

henden Geräusch- und Staubimmissionen.  

Bewertung des Schutzgutes Mensch 

Aufgrund der Lage am Ortsrand und der direkten Nachbarschaft zu einem beste-

henden Gewerbegebiet ergeben sich keine Konflikte. Die nächstgelegene Wohn-

nutzung ist etwa 500 Meter (Luftlinie) vom Plangebiet entfernt. Aufgrund dieses 

Abstandes sind Konflikte nicht zu erwarten. 

4.7 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchfüh-

rung des Vorhabens 

4.7.1 Natura 2000-Gebiete 

-nicht zutreffend- 

4.7.2 Schutzgut Fläche und Boden 

Es würde keine weitere Flächeninanspruchnahme und Versiegelungen im Plange-

biet geben. Die Bodenfunktionen würden entsprechend erhalten bleiben. 

4.7.3 Schutzgut Wasser 

Das Niederschlagswasser würde vollständig dem Wasserhaushalt erhalten blei-

ben. 

4.7.4 Schutzgut Klima / Luft / Lufthygiene / Licht / Strahlung / Schall 

Bei Nichtdurchführung der Planung würden keine weiteren bauzeitlichen- und 

betriebsbedingten Emissionen entstehen. Die Luft- und Klimasituation würde sich 

nicht ändern. 

4.7.5 Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt 

Die Nichtdurchführung der Planung hat mäßige Auswirkungen auf das Schutzgut 

Biotope, da die betroffenen Flächen nur geringen bis mäßigen Wert haben. Die 

Flächen werden aktuell intensiv landwirtschaftlich genutzt, sind somit anthropo-

gen überformt und weisen keine Natürlichkeit auf. Die landwirtschaftliche Nut-

zung könnte jederzeit wieder aufgenommen werden. 

Bei Nichtdurchführung der Planung würde der Lebensraum für die durch das Vor-

haben betroffenen bzw. beeinträchtigten Artengruppen Brutvögel, Zauneidech-

sen, Ameisen erhalten bleiben.  
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4.7.6 Orts- und Landschaftsbild 

Bei Nichtdurchführung der Planung würden die vorhandene Ackerfläche erhalten 

und weithin genutzt werden. Die Vegetationsbestände würden sich weiterentwi-

ckeln. Das Orts- und Landschaftsbild würde im jetzigen Bestand erhalten bleiben. 

4.7.7 Mensch / Bevölkerung / menschliche Gesundheit / Erholung 

Die Nichtdurchführung der Planung hat keine wesentlichen Auswirkungen auf das 

Schutzgut.  

4.7.8 Kultur- und Sachgüter 

Die Nichtdurchführung der Planung hat keine Auswirkungen auf das Schutzgut  

4.8 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung 

des Vorhabens 

Die Umsetzung der Planung (Vorhaben) ist in drei Phasen mit jeweils spezifischen 

Wirkungen zu unterscheiden, die zeitlich voneinander abweichen: baubedingte 

Wirkungen, anlagebedingte Wirkungen (Vorhandensein des geplanten Vorhabens) 

und die betriebsbedingten Wirkungen. Die Auswirkungen durch die Planung, 

insbesondere für die Schutzgüter Boden, Arten und Biotope sowie Wasser müs-

sen im weiteren Verfahren genauer betrachtete werden.  

4.8.1 Schutzgut Klima und Luft 

Baubedingte Auswirkungen 

Durch den Bauverkehr kommt es temporären zu erhöhter Immissionsbelastung. 

Anlagebedingte Auswirkungen 

Anlagebedingt ist durch die Umwidmung von Vegetationsflächen und Ackerflä-

chen zu bebauten Flächen mit kleinklimatischen Änderungen zu rechnen. Das 

Wärmespeichervermögen wird durch die geplanten Anlagen und die damit ver-

bundene Versiegelung bzw. den Verlust von Freiflächen erhöht. Somit strahlen die 

baulichen Anlagen stärker in die Umgebung zurück.  

Weiterhin werden die Frischluftproduktion und lufthygienische Funktion durch 

den Verlust von Freiflächen gemindert. Demzufolge kommt es im Bereich des 

Mikroklimas zu einem Anstieg der durchschnittlichen Temperatur. Auch durch die 

veränderten Licht- und Schattenverhältnisse in Folge der Errichtung von Gebäu-

den kann es zu kleinräumigen Temperaturveränderungen kommen. 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Belastungen ergeben sich durch die anzusiedelnden gewerblichen Betriebe. Von 

diesen gehen potenziell betriebsbedingte Lärmimmissionen aus. Aufgrund der 

unempfindlichen Nachbarschaft (planungsrechtlich festgesetztes Gewerbegebiet 

östlich des Krügerweges) bzw. der Entfernung zur nächstgelegenen Wohnsiedlung 

sind derzeit keine Konflikte ersichtlich. Durch den dauerhaften Betriebsverkehr 

wird sich voraussichtlich die Luftbelastung erhöhen.  
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Zu berücksichtigen ist, dass die Randbereiche des Grundstücks eingegrünt werden 

und die Baumbestände weitgehend erhalten bleiben sollen. Dies wirkt sich positiv 

auf die Schutzgüter Luft und Klima aus und die Beeinträchtigungen können ge-

mindert werden. 

4.8.2 Schutzgut Fläche und Boden 

Durch das Bebauungsplanverfahren wird auf den geplanten Bauflächen ein Ein-

griff in den Bodenhaushalt vorbereitet. Die geplante Versiegelung bewirkt den 

Verlust der natürlichen Bodenfunktionen. Der Boden kann dann weder als Stand-

ort für Tiere, Pflanzen und andere Organismen noch als Filter, Puffer und Trans-

formator wirken. 

Durch die Umsetzung der Planung wird es bau- und anlagebedingt zu einer Ver-

dichtung, Verformung und Versiegelung des Bodens kommen.  

Baubedingte Auswirkungen 

Baubedingt wird es zu einer Verdichtung und Versiegelung durch Baustellenein-

richtungen, Baubetrieb und Baufahrbetrieb kommen.  

Anlagebedingte Auswirkungen 

Die Anlage von Verkehrswegen, Parkplätzen und Fundamenten für Gebäude wird 

zu einem Verlust von gewachsenen Bodenprofilen und -strukturen führen. Dem-

zufolge kommt es zum Verlust von bodentyp- und bodenartspezifische Speicher-, 

Filter- und Lebensraumfunktionen in diesen Bereichen. Der Oberflächenabfluss 

erhöht sich.  

Die Ermittlung der Eingriffsintensität erfolgt auf der Grundlage der Festsetzungen 

des Bebauungsplanes (zulässige Versiegelung). Der Bebauungsplan umfasst eine 

Gesamtfläche von rund 6,73 ha. Hiervon entfallen 5,79 ha auf die geplante Ge-

werbefläche, welche zu 80% (GRZ 0,8) bebaut werden soll. Dementsprechend 

ergibt sich eine max. mögliche Flächenversiegelung von 4,63 ha. Die im Bestand 

vorhandene Verkehrsfläche (Krügerweg) bleibt erhalten und nicht verändert. 

Dementsprechend stellt diese im Rahmen der Bilanzierung keinen Eingriff dar. Die 

nicht überbaubaren Gewebeflächen ca. 1,15 ha werden gärtnerisch angelegt und 

bleiben unversiegelt. Des Weiteren werden in den Randbereichen Grünstreifen 

und Pflanzflächen angelegt. Von den 6,73 Gesamtfläche bleiben dementspre-

chend 1,83 ha unversiegelt und werden begrünt, vgl. Tabelle 6 auf der folgenden 

Seite. 

Eine detaillierte Eingriffs-/ Ausgleichbilanzierung wird zum Entwurf des Bebau-

ungsplanes ergänzt. 
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Geplante Nut-
zung 

Flächengröße 
(m²) 

bebaubar in 
% 

Gesamte, max. 
überbaubare 

Fläche (m²)  

Verbleibende  
unversiegelte  
Flächen (m²) 

Gewerbe            57.946  80%                 46.357                   11.589  

Grünfläche 6.776  0%                          -    6.776 

davon SPE                  550  0%                          -                          550  

vorhandene öf-
fentliche Ver-
kehrsfläche mit 
Grünstreifen und 
Baumbestand               2.045  -                          -                              -    

Summe            67.317                    46.357                  18.365 

 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Betriebsbedingte Auswirkungen sind nicht zu erwarten. 

4.8.3 Schutzgut Wasser 

Baubedingte Auswirkungen 

Während der Bauphase sind regelmäßig Bestimmungen einzuhalten, die eine Be-

einträchtigung des lokalen Wasserhaushaltes z.B. durch Verschmutzungen verhin-

dern sollen. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass das Plangebiet in 

der Trinkwasserschutzzone IIIB liegt.  

Sollten temporäre Grundwasserabsenkungen vorgesehen sein, ist hierfür im 

Rahmen der Baugenehmigung eine wasserrechtliche Erlaubnis beim Landesamt 

für Umwelt zu beantragen. 

Anlagebedingte Auswirkungen 

Die Bebauung von Freiflächen führt zu deren vollständiger oder teilweiser Versie-

gelung (zulässiger bzw. geplanter Umfang Neuversiegelung etwa 4,63 ha), so dass 

die Versickerung der Niederschläge vollständig unterbunden oder eingeschränkt 

wird. Dies hat zur Folge, dass eine Anreicherung des Grundwassers eingeschränkt 

wird und die Menge des oberflächig abgeleiteten Wassers zunimmt.  

Das Niederschlagswasser soll grundsätzlich dem örtlichen Wasserhaushalt erhal-

ten bleiben. Hierfür wird im weiteren Verfahren, auf Grundlage eines Bodengut-

achtens, ein Entwässerungskonzept erarbeitet werden. Anlagen und Bauten sind 

gemäß Trinkwasserschutzverordnung zulässig, dabei sind die Verbote und Nut-

zungsbeschränkungen einzuhalten.  

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Grundwassergefährdende Nutzungen und Gefährdungen des Grundwasserkörpers 

sind regelmäßig nicht zu erwarten. Zudem sind Grundsätzlich die Bestimmungen 

der Trinkwasserschutzverordnung einzuhalten. 

Tab. 6: Zusammenstellung Flächen 
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Das anfallende Schmutzwasser wird über entsprechende Entsorgungsleitungen 

abgeführt.  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich nicht im Bereich von 

Überschwemmungs- und Hochwasserrisikogebieten. 16 

4.8.4 Schutzgut Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt 

Der Eingriff durch eine Bebauung wirkt sich auf Flora und Fauna auf den Flächen, 

die für eine Bebauung vorgesehen sind, direkt aus. 

Biotope 

Baubedingte Auswirkungen 

Der Eingriff durch eine Bebauung wirkt sich auf Flora und Fauna auf den Flächen, 

die für eine Bebauung vorgesehen sind, direkt aus. Dort wird während der Bau-

phase in der Regel die Vegetation beseitigt, der Oberboden abgeschoben und der 

Untergrund mit schweren Baumaschinen befahren und verdichtet; die vorher 

vorhandenen Lebensräume werden also durch die Bebauung zerstört. 

Anlagebedingte Auswirkungen 

Durch den Neubau kommt es zum Verlust von Ackerfläche. Der Eingriff erfolgt in 

erster Linie im Bereich einer intensiv genutzten Ackerfläche. Die Baumreihe ent-

lang des Krügerweges sollen weitgehend erhalten werden. Lediglich für die ggf. 

vier ausgewiesenen Zufahrten ist mit einem Verlust an Baumbeständen zu rech-

nen (max. 4 Stück). Die festgesetzten Grünflächen orientieren sich an die bereits 

bestehenden Grünbestände und werden im Süden erweitert. In diesem Bereich 

(aktuell Ackerfläche) soll, im Übergang zur den bestehenden Staudenflur mit 

Baum- und Strauchbeständen, eine flächenhafte Baum- und Strauchpflanzung 

erfolgen (Breite 10 m). Der Bereich um den Graben, der daran nördlich angren-

zende Baum- und Strauchbestand sowie die Staudensäume und ruderalen Wie-

senflächen werden ebenfalls von Bebauung freigehalten und als Grünflächen fest-

gesetzt. 

Aufgrund der Festsetzungen des Bebauungsplanes werden rund 4,63 ha versiegelt 

und rund 0,73 ha Grünflächen ausgewiesen. Die im Bereich der Gewerbefläche 

nicht bebaubaren Grundstücksflächen (ca. 1,15 ha) werden begrünt. Der Krüger-

weg ist bereits durch eine Asphaltdecke befestigt und wird bei der Bilanzierung 

(Eingriff) nicht weiter betrachtet. 

Eine Bilanzierung der Eingriffe in den Biotopbestand erfolgt im weiteren Verfah-

ren. 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Betriebsbedingte Auswirkungen sind nicht zu erwarten. 

 

16https://apw.brandenburg.de/?th=FestUebGeb|vorl_Sich|UESG_dahme&showSearch=false&feature=addr

essSearch&feature=legend# 
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Tierwelt 

Im Rahmen der faunistischen Erfassung und Potenzialanalyse (Trias Planungs-

gruppe, 2023) wurde eine mögliche Betroffenheit für Brutvögel (Heidelerche), 

Reptilien (Zauneidechsen) sowie der hügelbauenden Waldameise festgestellt. 

Baubedingte Auswirkungen 

Baubedingte Wirkfaktoren stellen hier in erster Linie die Inanspruchnahme von 

Boden und Vegetation durch Baufahrzeuge, Baumaterialien und Baustellenein-

richtungen sowie Scheuchwirkung durch Lärm, Erschütterungen und visuelle Stör-

reize dar. Baubedingt sind auch Tötungen oder Verletzungen von Tierarten denk-

bar. So würde die Beseitigung von Vegetationsstrukturen (Fällung von Bäumen), in 

denen sich z.B. Nester mit Eiern oder Jungtieren von Vögeln befinden, zur unmit-

telbaren Gefährdung dieser Tiere führen. Dies trifft ebenfalls auf Baumaßnahmen 

an Gebäuden (bspw. Sanierung, Ausbau) als auch auf Gebäudeabriss zu. 

Als temporärer Wirkfaktor ist der auf die Bauzeit begrenzte Flächenverbrauch, der 

durch Bau-, Lager- und Rangierflächen entsteht, zu nennen. Dadurch können Le-

bensräume von Tieren und Pflanzen zerstört oder beeinträchtigt werden. Die Nut-

zungen sind zeitlich auf die Bauphase und räumlich auf die Baustellenbereiche 

beschränkt. Grundsätzlich ist eine Wiederherstellung betroffener Biotop- und 

Nutzungsstrukturen möglich. 

Anlagebedingte Auswirkungen 

Dauerhaft anlagebedingte Flächeninanspruchnahme entsteht infolge der Über-

bauung. Die resultierende Wirkungsintensität differiert in Abhängigkeit von der 

Art dieser und von der jeweils betrachteten Tier- oder Pflanzenart. Eine hohe Wir-

kungsintensität besteht generell bei Vollversiegelung, da damit der vollständige 

Verlust aller Naturhaushaltsfunktionen und des Lebensraumes der entsprechen-

den Arten verbunden ist. Neben der Veränderung der Habitatstruktur und -

diversität ist die Flächeninanspruchnahme der Wirkfaktor, der bei dem betrachte-

ten Projekt am stärksten und nachhaltigsten auf die Tier- und Pflanzenwelt ein-

wirkt. 

Weiterhin sind anlagebedingte Trennwirkungen möglich. Beeinträchtigung von 

Vernetzungs- und Verbundbeziehungen treten z.B. auf, wenn funktionale Zusam-

menhänge von Lebensräumen gestört werden (z.B. Trennung von Brut- und Nah-

rungsräumen einer Tierart), wenn Wanderwege unterbrochen oder miteinander 

in Kontakt stehende Teilpopulationen durch ein Vorhaben voneinander getrennt 

werden (Barriereeffekte). Weiterhin können sich Auswirkungen auf Artvorkom-

men insgesamt ergeben, wenn Teilpopulationen bestimmter Arten beeinträchtigt 

werden und dadurch die Gesamtpopulation unter eine für den Fortbestand not-

wendige Größe sinkt. 
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Betriebsbedingte Auswirkungen 

Insbesondere Lärm und visuelle Wirkungen gehören zu den betriebsbedingten 

Wirkfaktoren. Schallimmissionen können nachhaltig negative Einflüsse auf Tier-

individuen und -populationen haben. Die Mehrheit der gut dokumentierten Effek-

te betrifft die Vogelwelt. So gilt ein negativer Einfluss von Lärm auf die Siedlungs-

dichte bestimmter Brutvögel als gesichert. Beschreibungen von Vogelarten, die 

nicht oder nur in besonders extremen Situationen lärmempfindlich sind, finden 

sich zunehmend. Für einige Arten spielt Lärm, insbesondere wenn er als Dauer-

lärm wirksam wird, keine entscheidende Rolle (vgl. GARNIEL et al. 2007). Reaktio-

nen auf Lärm sind also artspezifisch und teilweise sogar individuell unterschiedlich 

und weiterhin abhängig von Intensität, Art und Dauer des Lärms. Dies zeigt sich 

auch daran, dass einige Arten auf lärmbelasteten Flächen wie Flughäfen, Trup-

penübungsplätzen oder an bedeutsamen Verkehrsknotenpunkten in großer Dich-

te siedeln und sich erfolgreich fortpflanzen. 

Auch Säugetiere können grundsätzlich aufgrund des hoch entwickelten Gehör-

sinns empfindlich gegenüber Lärm reagieren. Wie Vögel können sie sich aber 

ebenfalls an Schallpegel bzw. Schallereignisse in ihrem Lebensraum gewöhnen. 

Somit sind auch bei Säugetieren die artspezifischen Empfindlichkeiten in die Be-

trachtung einzubeziehen, sofern wichtige Teillebensräume (vor allem Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten) durch das Vorhaben betroffen sind.  

Neben der akustischen stellen optische Störungen durch die Anwesenheit von 

Menschen und optische Wirkungen, die von künstlichen Lichtquellen ausgehen, 

die Hauptursachen für Lebensraumstörungen dar. Sie sind entsprechend der un-

terschiedlichen Ansprüche der Lebewesen an ihre Umwelt sehr artspezifisch. 

4.8.5 Schutzgut Landschaftsbild  

Baubedingte Auswirkungen 

Baubedingte Beeinträchtigungen treten zum einen in Form von Baustellenverkehr 

und zum anderen durch den Verlust von Freiflächen auf. 

Anlagebedingte Auswirkungen 

Anlagebedingte Beeinträchtigungen sind durch die geplanten baulichen Anlagen 

(Gebäudehöhen) zu erwarten, da sich Landschafts- bzw. Ortsbild durch neue Ge-

bäude, Nebenanlagen und Erschließungsflächen verändern wird. 

Durch die im Plangebiet vorgesehenen Begrünungs- und Erhaltungsmaßnahmen 

entlang des Gewerbegebietes ist zu erwarten, dass die Bebauung mittelfristig 

eingegrünt und im Landschaftsraum nur geringfügig wahrgenommen wird. Des 

Weiteren befindet sich das Gewerbegebiet im räumlichen Zusammenhang mit 

dem angrenzenden Gewerbegebiet.  

Konflikte für die Erholungsnutzung entstehen nicht.  
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Betriebsbedingte Auswirkungen 

Betriebsbedingte Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind nicht zu erwarten. 

4.8.6 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Baubedingte Auswirkungen 

Sollten bei Erdarbeiten Bodendenkmale, z.B. Steinsetzungen, Mauerwerk, Erdver-

färbungen, Holzpfähle oder -bohlen, Scherben, Stein- oder Metallgegenstände, 

Knochen o.a., entdeckt werden, sind diese unverzüglich der Unteren Denkmal-

schutzbehörde und dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und 

Archäologischen Landesmuseum anzuzeigen (§ 11 Abs. 1 u. 2 BbgDSchG). Die auf-

gefundenen Bodendenkmale und die Entdeckungsstätte sind mindestens bis zum 

Ablauf einer Woche nach der Anzeige, auf Verlangen der Denkmalschutzbehörde 

ggf. auch darüber hinaus, in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigne-

ter Weise vor Gefahren für die Erhaltung zu schützen (§ 11 Abs. 3 BbgDSchG). 

Archäologische Funde sind dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege 

und Archäologischen Landesmuseum zu übergeben (§11 Abs. 4 und § 12 BbgD-

SchG). 

Anlagebedingte Auswirkungen 

- nicht zutreffend - 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

- nicht zutreffend - 

4.8.7 Schutzgut Mensch / Bevölkerung / menschliche Gesundheit / Erholung 

Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass alle Schutzgüter und Untersu-

chungsgegenstände vor dem Horizont der Interessen und vom Blickwinkel des 

Menschen aus geprüft werden.  

Baubedingte Auswirkungen 

Die Umsetzung der Planung führt baubedingt zu Emissionen aus KFZ- Verkehr (z.B. 

Lärm und Abgase), die sich direkt auf die menschliche Gesundheit auswirken kön-

nen. Dennoch wirken die baubedingten Emissionen nur über einen begrenzten 

Zeitraum. 

Anlagebedingte Auswirkungen 

Anlagebedingte Auswirkungen sind in Form erhöhter Lärmemissionen zu erwarten 

die von den zukünftigen Nutzungen des Gewerbegebietes auf die benachbarten 

Flächen einwirken könnten.  

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Betriebsbedingt wird es zu Lärmimmissionen im Umfeld des neuen Gewerbege-

bietes kommen können. In der näheren Umgebung des Plangebietes befinden sich 

jedoch keine schutzbedürftigen Nutzungen, die von potenziellen Lärmimmissio-

nen und Verkehrsaufkommen der Gewerbeflächen betroffen sein könnten. 
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Die Flächen des Plangebietes grenzen an weitere Gewerbegebietsflächen an. Dem 

Grundsatz, dass unterschiedliche Nutzungen einander so zugeordnet werden, 

dass schädliche Umwelteinwirkungen (§§ 1 und 3 BImSchG) auf schutzwürdige 

Nutzungen weitgehend vermieden und neue Konfliktlagen ausgeschlossen wer-

den, kann entsprochen werden. Die nächst gelegene Wohnnutzung befindet sich 

in etwa 500 Meter entfernt (Luftlinie), so dass Lärmkonflikte unwahrscheinlich 

sind. 

4.9 Wechselwirkungen - /Kumulationswirkung 

Zu überprüfen sind die bestehenden Wechselwirkungen zwischen biotischen und 

abiotischen Faktoren, den Schutzgütern Mensch und Kultur- bzw. Sachgütern.   

Die schutzgutbezogene Berücksichtigung von ökosystemaren Wechselwirkungen 

erfolgt aufbauend auf den planungsrelevanten Erfassungs- und Bewertungskrite-

rien über die Funktion der Schutzgüter. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass 

die schutzgutbezogene Erfassung bereits Informationen über die funktionale Be-

ziehung zu anderen Schutzgütern und Schutzgutfunktionen beinhaltet. Somit 

werden über den schutzgutbezogenen Ansatz indirekt ökosystemare Wechselwir-

kungen erfasst. 

Im Plangebiet führt die Überbauung von Böden zwangsläufig zu einem Verlust der 

Funktionen dieser Böden, wozu neben der Ertragsfähigkeit auch die Speicherung 

von Niederschlagswasser zählt. Der Oberflächenwasserabfluss erhöht sich, wäh-

rend die Versickerung unterbunden wird.  

4.9.1 Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plan-

gebiete 

Gemäß Anlage 1 Nr. 1 Buchstabe ff BauGB sind kumulative Wirkungen bei der 

Beurteilung der Auswirkungen zu berücksichtigen. Östlich angrenzend an das 

Plangebiet sind ebenfalls Gewerbegebiete festgesetzt und gewerbliche Betriebe 

zulässig. Zum Gegenwärtigen Zeitpunkt sich sind keine kumulativen Auswirkun-

gen, welche Konflikte zur Folge hätten, erkennbar. 

4.9.2 Vermeidung von Emissionen, sachgerechter Umgang mit Abfällen und 

Abwässern, 

Die Vermeidung von Emissionen wird im Bereich des Plangebietes u.a. durch die 

Einhaltung der Energiesparverordnung nach dem aktuellen Stand der Technik 

gewährleistet.  

Bezüglich der sonstigen Emissionen (z.B. Betriebsverkehr) sind nach dem derzeiti-

gen Planungsstand erhöhte Emissionen zu erwarten. Dies betrifft insbesondere 

die An- und Abfahrtszeiten, bei denen es zu erhöhten Emissionen durch den KFZ-

Verkehr kommt.  

Der Leitungsbestand muss voraussichtlich erweitert werden. Es erfolgt eine Ord-

nungsgemäße Abwasserentsorgung. Die Müllentsorgung wird durch den Süd-

brandenburgischer Abfallzweckverband wahrgenommen.  
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Nutzung erneuerbarer Energien, sparsamer und effizienter Umgang mit Energie 

Die Gebäude werden nach dem Stand der Technik beheizt und mit Energie ver-

sorgt. Die Anbringung von regenerativen Energiequellen (z.B. Solaranlagen) ist 

möglich. Beeinträchtigungen bezüglich der Umweltbelange sind nicht zu erwar-

ten. 

Darstellung von Landschaftsplänen und von sonstigen Plänen insbesondere des 

Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts 

Die Vorgaben aus übergeordneten Planungen werden im Bebauungsplanverfah-

ren berücksichtigt. 

Erhaltung bestmöglicher Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsver-

ordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten 

Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung der Luftqualität ist durch das geplante Vorhaben 

nicht zu erwarten. 
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4.10 Vermeidungs-, Verringerungs- und Kompensationsmaßnahmen 

Mit der Umsetzung des Bebauungsplanes werden Neubautätigkeiten verbunden 

sein. Damit sind die in den vorangegangenen Kapiteln ermittelten und beschrie-

benen Umweltauswirkungen verbunden:  

• Eingriffe in das Schutzgut Boden auf etwa 4,63 ha 

• Eingriff in Vegetationsflächen (Schutzgut Biotope) im Umfang von ebenfalls 

4,63 ha (in erster Linie Ackerfläche) 

• Beeinträchtigung/ Verlust von Lebensräumen für Tiere 

• Veränderung des Landschaftsbildes durch Gewerbebauten 

Die Belange des Umweltschutzes sind gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB bei der Aufstel-

lung des Bauleitplanes und in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 zu berücksichtigen. 

Im Besonderen sind auf der Grundlage der naturschutzrechtlichen Eingriffsrege-

lung gem. § 1 a Abs. 3 BauGB i. V. m. § 18 Abs. 1 BNatSchG die Beeinträchtigungen 

von Natur und Landschaft durch die geplante Bebauung zu beurteilen und Aussa-

gen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich zu entwickeln. Nicht er-

forderliche Beeinträchtigungen sind durch die planerische Konzeption zu unterlas-

sen bzw. zu minimieren und entsprechende Wertverluste durch Aufwertung von 

Teilflächen, soweit möglich, innerhalb des Gebietes, ansonsten außerhalb des 

Gebietes, durch geeignete Maßnahmen auszugleichen. 

Die nachfolgend genannten Maßnahmen werden im Rahmen des weiteren Ver-

fahrens ergänzt. 

4.10.1 Schutzgut Klima und Luft 

Baubedingt Maßnahmen  

Reduzierung der Vegetationsbeseitigung auf das Notwendigste sowie Renaturie-

rung ehemaliger Baustellenflächen. 

Anlagenbezogene Maßnahmen 

Durch die Sicherung und Pflanzung von Bäumen wird das Plangebiet durchgrünt, 

dies trägt zur Verbesserung der Luft- und Klimaverhältnisse bei und bindet gleich-

zeitig Stäube. 

Betriebsbedingte Maßnahmen 

-keine-  

4.10.2 Schutzgut Fläche und Boden 

Bauzeitliche Maßnahmen 

Flächensparende Ablagerungen von Baustoffen, Aufschüttungen und Ablagerun-

gen. Sorgfältige Trennung und Lagerung des abgetragenen Ober- und Unterbo-

dens im Plangebiet. 
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Während der Bauzeit sind alle Baustelleneinrichtungen ausschließlich auf zukünf-

tig versiegelten Flächen unterzubringen.  

Anlagenbezogene Maßnahmen 

Infolge der Festsetzungen des Bebauungsplanes werden voraussichtlich etwa 4,63 

ha Flächen neu versiegelt.  

Der Ausgleich für den Eingriff in das Schutzgut Boden wird voraussichtlich im We-

sentlichen auf externen Ausgleichsflächen erfolgen. 

Eine detaillierte Bilanzierung des Kompensationsbedarfs erfolgt zum Entwurf 

des Bebauungsplanes. 

Betriebsbezogene Maßnahmen 

-Keine- 

4.10.3 Schutzgut Wasser 

Bauzeitliche Maßnahmen 

Sollte bei Gründungsarbeiten eine Grundwasserabsenkung notwendig sein ist 

diese genehmigungspflichtig. Auflagen, die aus der Genehmigung resultieren, sind 

zu beachten. 

Anlagenbezogene Maßnahmen 

Zur Vermeidung des Eingriffes in den Wasserhaushalt ist das auf den versiegelten 

bzw. teilversiegelten Flächen anfallende Niederschlagswasser im Plangebiet zu 

versickern (z.B. Mulden), sofern eine Bodenverunreinigung/Vorbelastung ausge-

schlossen werden kann. Dadurch bleibt das anfallende Niederschlagswasser dem 

lokalen Wasserhaushalt erhalten.  

Bei Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen besteht kein zusätzliches Kompen-

sationserfordernis. 

Betriebsbezogene Maßnahmen 

Das im Bereich der geplanten Gebäude anfallende Schmutzwasser wird einer ord-

nungsgemäßen Entsorgung zugeführt. 

4.10.4 Schutzgut Pflanzen- und Tierwelt, biologische Vielfalt 

Baubedingte Maßnahmen 

Während der Bauzeit sind alle Baustelleneinrichtungen ausschließlich auf zukünf-

tig versiegelten Flächen unterzubringen.  

Weitere bauzeitliche Maßnahmen sind eine naturschutzfachliche sinnvolle Stand-

ortwahl der Baustellen sowie der Einsatz von lärmgedämpften Baumaschinen. Die 

Wiederherstellung von strukturreichen Standorten nach Baustellenende sowie die 

Sicherung der Umgebung von bedeutenden und empfindlichen Biotopen vor Be-

fahren und Ablagerungen von Erdmassen und Baustoffen. 
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Anlagenbezogene Maßnahmen 

Infolge der Festsetzungen des Bebauungsplanes werden die auf den Bauflächen 

vorhandenen Biotope des Plangebietes beseitigt. Allerdings werden keine hoch-

wertigen Biotope (Ackerflächen) in Anspruch genommen. Strukturreiche Baumbe-

stände sollen erhalten bleiben und gleichzeitig werden bedeutende Biotope 

(bspw. Randbereiche mit Staudenfluren, Gehölzbestandene Flächen und der Gra-

benabschnitt) von Bebauung freigehalten.  

In den Biotopbestand im Plangebiet wird in einem Umfang von etwa 4,63 ha ein-

gegriffen (entsprechend dem Umfang der Neuversiegelung). 

Eine detaillierte Bilanzierung des Kompensationsbedarfs erfolgt zum Entwurf 

des Bebauungsplanes. 

Betriebsbezogene Maßnahmen 

- Nicht zutreffend- 

Tierwelt 

Reptilien (Zauneidechse) 

„Es muss vom Vorkommen von Zauneidechsen ausgegangen werden, so dass bau-

bedingt als Vermeidungsmaßnahme zumindest eine fachgerechte Abzäunung der 

Saumstrukturen vom Plangebiet erforderlich wird.“ (Trias Planungsgruppe 2023) 

Sonstige besonders geschützte Arten (Rote Waldameise)  

„Bei den faunistischen Untersuchungen wurde im Saumbereich zum Plangebiet an 

der Krügerstraße ein Nest von besonders geschützten (BNatSchG) hügelbauenden 

Waldameisen festgestellt. Das Nest ist baubedingt zu schützen.“ (Trias Planungs-

gruppe 2023) 

Brutvögel 

„Im Plangebiet wurde einzig die Heidelerche als Brutvogelart festgestellt. Weitere 

Offenlandarten wie Feldlerche und Schafstelze wurden in angrenzenden Acker-

schlägen festgestellt. Im Untersuchungsgebiet gelten folgende vorkommenden 

Vogelarten als wertgebend: Bluthänfling, Feldlerche, Heidelerche und Neuntöter.“ 

(Trias Planungsgruppe 2023)  

Im weiteren Verfahren sind hierzu ggf. weitere Maßnahmen erforderlich. 

4.10.5 Schutzgut Orts- und Landschaftsbild 

Bauzeitliche Maßnahmen 

- Nicht zutreffend-  

Anlagenbezogene Maßnahmen 

Das geplante Gewerbegebiet stellt einen Eingriff in das Landschaftsbild dar. Die 

Vorhabenfläche wird jedoch in die nähere Umgebung durch eine geeignete Be-

pflanzung eingebunden.  
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Die genannten Maßnahmen sind geeignet, den verursachten Eingriff insgesamt zu 

kompensieren. In der Gesamtbewertung ergeben sich keine nachteiligen Auswir-

kungen auf das Landschaftsbild. 

Betriebsbezogene Maßnahmen 

- Nicht zutreffend   

4.10.6 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Bauzeitliche Maßnahmen 

Sollte sich während der Bauarbeiten der Verdacht auf das Vorkommen von Bo-

dendenkmalen (Materialfunde, Bodenverfärbungen) einstellen, sind die Arbeiten 

einzustellen, der Verdacht zu klären und die eventuellen Funde zu sichern. Eingrif-

fe in das Schutzgut werden auf diese Weise vermieden. 

Anlagenbezogene Maßnahmen 

- Nicht zutreffend-  

Betriebsbezogene Maßnahmen 

- Nicht zutreffend-  

4.10.7 Schutzgut Mensch  

Bauzeitliche Maßnahmen 

- Nicht zutreffend-  

Anlagenbezogene Maßnahmen 

- Nicht zutreffend-  

Betriebsbezogene Maßnahmen 

- Nicht zutreffend-  
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4.11 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Die Änderung der Nutzung des Plangebietes für Gewerbetreibende erfolgt in Ab-

stimmung mit der Stadt Trebbin und auf Grundlage des Integrierten Stadtentwick-

lungskonzeptes der Stadt Trebbin. Die Fläche wurde im Rahmen des INSEK und 

damit im Sinne einer gesamtstädtischen Betrachtung als geeigneter Gewerbe-

standort eingestuft. Anderweitige Planungsmöglichkeiten bestehen auf dieser 

Grundlage im Verzicht auf die Planung oder in der Änderung des Nutzungsmaßes. 

4.11.1 Standortalternativen 

Eine Betrachtung von Standortalternativen für Gewerbeflächen wurde im Rahmen 

des INSEK durchgeführt. Hierfür wurden innerhalb des Stadtgebietes potentielle 

Flächen ermittelt und die anhand bestimmter Kriterien bewertet. Das Plangebiet 

mit der Bezeichnung G8 wird im INSEK als Potentialfläche angegeben, unter ande-

rem vor dem Hintergrund folgender Voraussetzungen/ Kriterien: 

• Ist bereits landwirtschaftlich genutzt (geringes landwirtschaftliches Er-

tragspotential), 

• ist verkehrlich durch die Alte B101 (Trebbiner Straße) und den Krügerweg 

erschlossen, 

→ schnellen Verbindung (Erreichbarkeit) zur Autobahn A10 (ca. 15 min), 

• schließt direkt an bestehende Gewerbeflächen an, 

• ist konfliktarm, da sich im Umkreis keine schutzbedürftigen Nutzungen 

befinden 

Vor diesem Hintergrund ist sie für eine gewerbliche Nutzung besonders geeignet. 

4.11.2 Konzeptalternativen 

Liegen zum Gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor. 

4.12 Nachteilige Auswirkungen aufgrund der Anfälligkeit für schwere Unfälle 

und Katastrophen 

Erhebliche Auswirkungen nach § 1 Abs. 6 Nummer 7 Buchstabe j BauGB beziehen 

sich auf Auswirkungen, die unbeschadet der Regelung des § 50 Satz 1 des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Be-

bauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu er-

warten sind, auf die Schutzgüter gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 a - d und i, das sind: 

a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und 

das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische 

Vielfalt, 

b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des 

Bundesnaturschutzgesetzes, 

c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie 

die Bevölkerung insgesamt, 

d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter, 
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e) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes 

nach den Buchstaben a bis d. 

Durch die Planung sind derzeit keine Risiken für die menschliche Gesundheit, das 

kulturelle Erbe oder die Umwelt (z.B. Unfälle und Katastrophen) erkennbar. Eine 

Ansiedlung von Betriebsbereichen im Sinne des Artikels 3 Nr. 13 der Richtlinie 

2012/18/EU ist weder geplant noch zu erwarten. 

4.13 Gesamtbewertung der Umweltauswirkungen 

Unter Berücksichtigung der schutzgutbezogenen Maßnahmen zur Vermeidung 

und Verringerung nachteiliger Auswirkungen ergeben sich mit Umsetzung der 

Planung nennenswerte Beeinträchtigungen für das Schutzgut Biotope und Arten 

durch den dauerhaften Verlust von Vegetationsflächen sowie um für das Schutz-

gut Fläche und Boden. 

Hinsichtlich des Schutzgutes Wasser wird im Verfahren auf Grundlage eines Bo-

dengutachtens, ein Entwässerungskonzept durch ein Fachbüro erarbeitet. 

Die Einschätzung und Bilanzierung werden im weiteren Verfahren ergänzt. 

4.14 Maßnahmen zur Überwachung erheblicher Umweltauswirkungen 

Durch die Umweltüberwachung (Monitoring) sollen insbesondere unvorhergese-

hene nachteilige Umweltauswirkungen in der Folge der Durchführung der Bau-

leitpläne frühzeitig ermittelt werden, sodass geeignete Maßnahmen zur Abhilfe 

ergriffen werden können. 

Die Ausführung der Kompensationsmaßnahmen ist nach Beendigung der Bau-

maßnahme zu überprüfen und die Bilanz fortzuschreiben. Die Stadt Trebbin ist für 

die Umsetzung und Funktionskontrolle der Vermeidungs-, Minderungs-, und Aus-

gleichsmaßnahmen in den Baugebieten verantwortlich. 

Die Städte und Gemeinden sind verpflichtet, die erheblichen Umweltauswirkun-

gen, die aufgrund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, zu überwachen, 

um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu er-

mitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen 

(vgl. § 4c BauGB). 

Die Überwachungsmaßnahmen werden im weiteren Verfahren fortgeschrieben. 

4.15 Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung (Eingriffsregelung § 1a Abs. 3 BauGB) 

Werden die im vorigen Kapitel genannten Minderungs- und Ausgleichsmaßnah-

men vollzogen, verringert sich für die Schutzgüter Fläche und Boden, Wasser, 

Klima, Arten und Biotope sowie Orts- und Landschaftsbild der flächenhafte Ein-

griff gegenüber dem Bestand. 

Eine detaillierte Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung wird im weiteren Verfah-

ren ergänzt. Die untenstehende Tabelle stellt einen vorläufigen Stand (Änderun-

gen vorbehalten) dar. 
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Schutzgut Eingriff Vermeidung, Min-
derung 

Maßnahmen  
im Plangebiet  

Bilanz 

Boden u. Fläche Versiegelung  
 

Baustelleneinrich-
tung auf versiegel-
ten Flächen 

Anpflanzung von Bäu-
men und Sträuchern 

Eingriff 

Wasser Erhöhung der 
Versiegelung, 
Beeinträchti-
gung der 
Grundwasser-
anreicherung 

Versickerung soll im 
Plangebiet erfolgen, 
Schutz des Grund- 
und Oberflächen-
wassers vor Schad-
stoffeinträgen wäh-
rend der Bauzeit 

Versickerung des Ober-
flächenwassers inner-
halb des Plangebiets  

Eingriff 

Arten und Bio-
tope 

Vegetations-
flächenverlust, 
Verlust von 
Habitatflächen 

Baustelleneinrich-
tungen auf versie-
gelten Flächen, 
Schutz der Wald-
ameise im Plange-
biet, fachgerechte 
Abzäunung der 
Saumstrukturen 
zwecks Zauneidech-
sen 

Anpflanzung von Bäu-
men und Sträuchern im 
Rahmen, ggf. Umsied-
lung von Waldameisen 
und  

Eingriff 

Klima und Luft Versiegelung 
zusätzlicher 
Flächen 

Erhalt von Bäumen 
und Vegetationsflä-
chen 

Pflanzung von Bäumen 
und Sträuchern 

Voraussichtlich 
kein Eingriff 

Landschaftsbild Veränderung 
des Orts- und 
Landschafts-
bildes durch 
Neubebauung 

Erhaltung der Gehöl-
ze und Eingrünung 
des Gewerbegebie-
tes 

Erhaltung der Gehölze 
und Eingrünung des 
Gewerbegebietes 

Eingriff 

Mensch Emissionen 
durch zusätzli-
ches Ver-
kehrsauf-
kommen und 
Betriebsver-
ehr  

  Voraussichtlich 
kein Eingriff 

Kultur- und 
Sachgüter 

- - - kein Eingriff 

Tab. 7: Eingriffs- Ausgleichsbilanz, Übersicht 
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5 Zusätzliche Angaben 

5.1 Verwendete technische Verfahren bei der Umweltprüfung / Schwierigkei-

ten bei der Zusammenstellung der Angaben 

Technische Verfahren bei der Umweltprüfung 

Zur Beurteilung der Planung aus Sicht von Natur- und Landschaftsschutz greift der 

Umweltbericht auf die darin enthaltene Eingriffs-Ausgleichsbilanz zurück. Diese 

wird zum Entwurf des Bebauungsplanes erarbeitet. Weitere Vorlagen für die 

Umweltprüfung waren vorhandene Pläne, Luftbilder, Gutachten, Untersuchungen, 

Gesetze und Handlungsanleitungen für die Bewertung der relevanten Daten (sie-

he Literaturliste). 

Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben 

Es sind keine Schwierigkeiten aufgetreten, die die Beurteilung der Erheblichkeit 

von möglichen Umweltauswirkungen des Planungsvorhabens maßgeblich einge-

schränkt haben. 

6 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Wird im weiteren Verfahren ergänzt. 
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7 Auswirkungen des Bebauungsplanes 

7.1 Auswirkungen auf die Siedlungsstruktur 

Raumordnerische und städtebauliche Konflikte werden durch das Bauvorhaben 

nicht ausgelöst. Angrenzend an das Plangebiet ist bereits ein Gewerbegebiet vor-

handen. Die nächst gelegene Wohnbebauung ist etwa 500 m entfernt. Es kann 

festgestellt werden, dass die geplante Bebauung den Grundsätzen einer geordne-

ten Siedungsentwicklung entspricht und die allgemeinen Anforderungen an ge-

sunde Arbeitsverhältnisse erfüllt werden. 

Der vorliegende Bebauungsplan entspricht den Vorgaben des integrierten Stadt-

entwicklungskonzeptes (INSEK) jedoch noch nicht den Darstellungen des Flächen-

nutzungsplanes. Der Flächennutzungsplan wird im Parallelverfahren geändert. 

7.2 Auswirkungen auf Natur und Umwelt 

Die zu erwartenden Konflikte mit Natur und Umwelt resultieren aus Einwirkun-

gen, welche im Zuge der Umsetzung der bauplanungsrechtlichen Festsetzungen 

bau-, anlagen- und betriebsbedingt auftreten und als Eingriffe zu betrachten sind. 

Baubedingte Einwirkungen, wie z.B. Baufahrzeugverkehr und Baustellenlärm tre-

ten nur zeitweise während der Bauphase auf. Anlagenbedingte Einwirkungen, wie 

die Versiegelung von Vegetationsflächen sind dagegen meist dauerhafter Art. 

Betriebsbedingte Einwirkungen schließlich treten dann auf, wenn wie im vorlie-

genden Fall die neu angelegten Bereiche genutzt werden können.  

Die Darstellung und Bewertung der Eingriffe in Natur und Landschaft sowie deren 

erforderliche Kompensation fließen in den Bebauungsplan bzw. den Teil ‚Umwelt-

bericht‘ ein. Etwaige Auswirkungen hinsichtlich des Artenschutzes werden im 

Artenschutzbericht thematisiert und fließen sowohl in den Grünordnungsplan als 

auch in den Umweltbericht ein. Teilweise wurden Festsetzungen mit grünordneri-

schen Charakter bereits im Vorentwurf des Bebauungsplans berücksichtigt. 

7.3 Wirtschaftliche und soziale Auswirkungen 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes ermöglichen primär eine gewerbliche 

Bebauung. Da Bedarf an Gewerbeflächen ist davon auszugehen, dass sich Betriebe 

ansiedeln und Arbeitsplätze geschaffen werden. Die wirtschaftlichen und sozialen 

Auswirkungen der Planung sind daher positiv. 

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes sind keine nachteiligen Auswir-

kungen zu erwarten, die soziale Maßnahmen gemäß § 180 BauGB erforderlich 

machen.  

7.4 Auswirkung auf die technische Infrastruktur 

Wird im weiteren Verfahren ergänzt. 
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7.5 Verfahrenskosten 

Die Kosten für das Verfahren einschließlich aller erforderlicher Gutachten und 

Untersuchungen trägt der Grundstücksentwickler. Ein städtebaulicher Vertrag 

zwischen der Stadt Trebbin und dem Vorhabenträger regelt die Kostenübernahme 

für das Vorhaben. 
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